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BUNDESMINISTERIUM FÜR ' /Iij 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

1014 WIEN, MINORITENPLATZ 5 

Zl. 12.912/1-33/89 Sachb.: MR Dr. Helfgott 
TelS: 53120 ... !;;k , '-. 

Betreff: 

Gese~en t-~urf 
Zl... ...... _._ ............. ~ ............. ~ c E/19 .. ~t 
Datum ..... 1.f.: .... ~~.1 fJ'F 

verteiltt9' .. MaiJS8~if1,~* 
Novellierung des Denkmalsehut zge=: _ .. _ .. - 7r~ ti 
Aussendung zur Begutachtung 

In der Anlage wird (dreifach) der Entwurf für eine Novelle zum Denkmal­

schutzgesetz übermittelt. 

Das Ende der Begutachtungsfrist wird mit 31. Juli 1989 festgelegt. 

Sollte bis dahin keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, 

daß gegen den vorgelegten Entwurf kein Einwand besteht. Gleichzeitig wird 

gebeten, je 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates zuzuleiten. 

Beilage 

Wien, 21. April 1989 

Der Bundesminister: 

Dr. Tuppy 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 12.912/1-12/89 

Parlament 
1010 Wien 

unter Anschluß von 25 Kopien 

zur Kenntnis. 

f d •R •d •A• : 

~f) 

Wien, 21. April 1989 

Der Bundesminister: 

Dr. Tuppy 

.. 
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V·ORBLATT 

Problem: 

Das geltende Denkmalschutzgesetz aus dem Jahre 1923 wurde im Jahre 1978 

in größerem Umfang novelliert. Diese Novelle brachte zwar keine grundle­

gende Änderung der Rechtskonstruktion des Gesetzes, wohl aber Verbesse­

rungen und Neuerungen. Ausgeklammert von der Novellierung blieben damals 

fast gänzlich die Bestimmungen für Bodendenkmale. Der Grund hiefür war 

der, daß im Hinblic~ auf das Europäische Ubereinkommen zum Schutz des 

archäologischen Erbes (BGBl.Nr. 239/1974) die Einführung von Fundhoff-
" nungsgebieten notwendig gewesen wäre, diese Materie aber durch ein eige­

nes Gesetz geregelt werden sollte. 

Im Zuge der späteren Begutachtung des Entwurfes eines solchen Gesetzes 

wurde jedoch die Meinung vertreten, diese Bestimmungen sollten besser 

direkt in das Denkmalschutzgesetz eingearbeitet werden. 

Die entsprechenden Bestimmungen auf dem Gebiete der Bodendenkmale bilden 

nunmehr das Kernstück des vorliegenden Novellen-Entwurfes. 

Daneben scheint auch der weitere Ausbau der mittelbaren Bundesverwaltung, 

der Partei- und Antragsrechte der Landeshauptmänner und. der Bürgermeister 

günstig. 

Auch Klarsteilungen und Präzisierungen, wie sie sich etwa durch höchst ge­

richtliche Entscheidungen oder auch aus der Praxis für notwendig erwei­

sen, sollen berücksichtigt werden. 

Hiebei sind vor allem nachfolgende zwei Probleme zu erwähnen: 
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1. Gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz gilt bei Denkmalen (sohin auf Grund der 

gesetzlichen Definition bei allen unbeweglichen und beweglichen Gegen­

ständen von auch nur geringer geschichtlicher, künstlerischer oder 

sonstiger kultureller Bedeutung), die sich im alleinigen oder überwie­

genden Eigentum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffent­

.lich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich 

anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften einschließlich ihrer 

Einrichtungen befinden, das öffentliche Interesse an der Erhaltung 

insolange als gegeben, als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag eines 

Eigentümers oder von Amts wegen das Gegenteil festgestellt hat (Unter­

schutzsteilung kraft gesetzlicher Vermutung). Hiedurch steht eine um 

ein Vielfaches höhere Anzahl von Objekten kraft gesetzlicher Vermutung 

unter Denkmalschutz, als in Feststellungsverfahren über Antrag der Ei­

gentümer oder in amtswegigen Feststellungsverfahren unter Denkmal­

schutz verbleiben würden. Vor allem auf dem Gebiet der unbeweglichen 

Denkmale erscheinen klare Verhältnisse und vor allem eine größere 

Rechtssicherheit bei diesem seit 1923 nicht bewältigten Zustand durch 

entsprechende Ersichtlichmachungen im Grundbuch erforderlich. 

2. Einer Klarsteilung bedarf auch - im Hinblick auf ein Erkenntnis des 

Obersten Gerichtshofes - die Frage, wann ein Denkmal bloß verändert 

wurde und ab wann es als zerstört zu gelten hat. 
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Inhalt: 

An wesentlichen neuen Bestimmungen der geplanten Novelle seien erwähnt: 

1. Einführung von Fundhoffnungsgebieten zum Schutz archäologischer Boden­

denkmale; die Errichtung sowie die Verwaltung dieser Gebiete erfolgt 

in mittelbarer Bundesverwaltung (§ 11). 

2. Verbot der Verwendung von Metallsuchgeräten in Fundhoffnungsgebieten 

sowie bei Grundstücken, unter deren Oberfläche sich unter Denkmal­

schutz stehende Bodendenkmale befinden(§ 10 Abs. 8). 

3. Anlage einer zentralen Fundkartei sowie einer Funddokumentation durch 

das Bundesdenkmalamt (Erweiterung der diesbezüglich bereits vorhande­

nen Einrichtungen) (§ 10 Abs.7). 

4. Ubertragung der Befugnis zur Erteilung von Grabungsgenehmigungen in 

die mittelbare Bundesverwaltung (§ 10 Abs. 1). 

s. Langfristig erfolgende Bereinigung von Rechtsunsicherheiten bei unweg­

lichen Denkmalen, die gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz kraft gesetzlicher 

Vermutung unter Denkmalschutz stehen durch Ersichtlichmachung im 

Grundbuch (§ 2 Abs. 1). 

6. Behandlung von Anträgen zur Bewilligung kleinerer Veränderungen in 

mittelbarer Bundesverwaltung (§ 5 Abs. 3). 

7. Einführung eines Verfahr- s zur Feststellung, daß ein öffentliches In­

teresse an der Erhaltung eines Denkmals etwa infolge eingetretener 

Veränderungen nicht mehr besteht (§ 5 Abs. 6). 

8. Antragsrecht des Landeshauptmanns auf Unterschutzsteilung eines Denk­

mals, sowie Parteistellung und Antragsrecht des Landeshauptmannes in 

bzw. für Verfahren zur Feststellung, daß ein öffentliches Interesse an 

der Erhaltung eines Denkmals nicht mehr besteht oder daß einer Zer­

störung zugestimmt wird (§ 1 Abs. 3 und 4). 
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9. Recht der Bezirksverwaltungsbehörde zum selbständigen Anordnen von 

Sicherungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen des Umgebungsschutzes in 

mittelbarer Bundesverwaltung (§§ 7 und 8). 

10. Erweiterung der Möglichkeiten des Umgebungsschutzes durch Entfernung 

störender Veränderungen (§ 8 Abs. 2). 

11. Rechtsanspruch der Eigentümer auf Kostenersatz bei bestimmten 

Veränderungsaufträgen (§ 5 Abs. 8). 

12. Enführung ehrenamtlicher, vom Landeshauptmann zu ernennender 

Mitglieder einer "Denkmalwacht" (§ 12 Abs. 5). 

Kosten: 

Infolge der Notwendigkeit der Schaffung zusätzlicher Planstellen werden 

Kosten für drei a und zwei b Bedienstete entstehen. 

An sonstigen Kosten sind rund S 2,500.000,-- zu veranschlagen. 
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12.912/1-33/89 

ENTWURF 

Bundesgesetz vom •••••••••••••••••• , mit welchem 

das Bundesgesetz betreffend Beschränkungen in der 

Verfügung über Gegenstände von geschichtlicher, 

künstlerischer oder kultureller Bedeutung (Denk­

malschutzgesetz) geändert wird. 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

Das Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBl.Nr. 533/1923, betreffend 

Beschränkungen in der Verfügung über Gegenstände von geschichtlicher., 

künstlerischer oder kultureller Bedeutung (Denkmalschutzgesetz), in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 92/1959 (EGVG.-Novelle), 389/1973 

(Bundesministeriengesetz), 422/1974 (Strafrechtsanpassungsgesetz), 

167/1978 und 400/1988 (Einkommensteuergesetz 1988) wird wie folgt 

geändert: 
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-3- . tJberschrift 

1. Der Klammerausdruck der tJberschrift des Bundesgesetzes wird erweitert, 

daß er "(Denkmalschutzgesetz - DSchG)" lautet. 
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2. In § 1 Abs. 1 treten an die Stelle des dritten Satzes nachfolgende 

Sätze drei, vier und fünf: 

"Gegenstände im Sinne dieses Gesetzes sind auch künstlich errichtete oder 

veränderte Bodenformationen und architektonisch angelegte Freiflächen 

(soweit diese beiden nicht ohnehin zivilrechtlieh Teil eines anderen un­

beweglichen Denkmals sind). Bodendenkmale sind Denkmale aus Epochen und 

Kulturen, für die Ausgrabungen und Funde Hauptquelle wissenschaftlicher 

Erkenntnisse sind. Die Bestimmungen für Einzeldenkmale gelten auch für 

Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (Ensembles) und Gesamtanlagen von 

Bodenformationen und architektonisch angelegten Freiflächen sowie für 

Sammlungen von beweglichen Gegenständen, wenn diese Gruppen, Gesamtanla­

gen und Sammlungen wegen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sons­

tigen kulturellen Zusammenhanges einschließlich ihrer Lage ein einheit­

liches Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zusammenhanges wegen als' 

Einheit im CSffentlichen Interesse gelegen ist." 
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3. In § 1 haben die Absätze 2 und 3 wie folgt zu lauten: 

"(2) Darüber, ob ein Bffentliches Interesse an der Erhaltung eines Ein­

zeldenkmals, eines Ensembles, einer Gesamtanlage oder einer Sammlung, be­

steht, 'entscheidet das Bundesdenkmalamt unter Bedachtnahme auf diesbezüg­

liche wissenschaftliche Forschungsergebnisse. 

(3) Soweit Verfahren gemäß § 2, § 3.Abs. 1 und § 6 Abs. 2 die Feststel­

lung des Bffentlichen Interesses an der Erhaltung unbeweglicher Denkmale 

betreffen, kommt nur dem (den) Eigentümer(n) (§ 3 Abs. 3) (im Falle des 

Vorliegens eines Baurechts auch dem Eigentümer des Baurechts), dem Lan­

deshauptmann und dem Bürgermeister Parteisteilung zu. Bei Denkmalen, die 

Gegenstand eines Verlassenschaftsverfahrens sind, in welchem kein Kurator 

bestellt ist, tritt (treten) an die Stelle des Eigentümers, der (die) 

erbserklärte(n) Erbe(n)." 
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-6- § 1 Abs. 4 

4. Dem § 1 ist ein neuer Abs. 4 wie folgt anzufügen: 

"(4) Dem Landeshauptmann kommt das Recht zu, beim Bundesdenkmalamt 

Anträge auf Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens des 

öffentlichen Interesses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich 

Ensembles und Sammlungen), Veränderungen und Zerst6rungen (§ 2 Abs. 1 und 

3, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 5) zu stellen." 

216/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 21 von 191

www.parlament.gv.at



, 

216/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)22 von 191

www.parlament.gv.at



'4 

.. 
-7- § 2 Abs. 1 

5. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Bei Denkmalen (§ 1 Abs. 1), die sich im alleinigen oder überwiegen­

den Eigentum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffent­

lich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetz­

lich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich 

ihrer Einrichtungen befinden, gilt das öffentliche Interesse an 

ihrer Erhaltung solange als gegeben (stehen so lange unter Denkmal­

schutz), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigentümers 

oder von Amts wegen (Abs. 2) das Gegenteil festgestellt hat (Unter­

schutzsteilung kraft gesetzlicher Vermutung). Diese gesetzliche Ver­

mutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum 

lediglich. durch Miteigentumsanteile zweier oder mehrerer der obge­

nannten Personen zustande kommt. Für Bodenformationen und Frei­

flächen gemäß § 1 Abs. 1 dritter Satz, wenn diese beide vorwiegend 

dem öffentlichen Straßenverkehr dienen~ gilt diese gesetzliche Ver­

mutung nicht. Auch ersetzt sie nicht eine Feststellung des Bundes­

denkmalamtes gemäß § 1 Abs. 1 letzter Satz hinsichtlich des.Vorlie~ 

gens eines einheitlichen Ga,nzen von mehreren unbeweglichen oder be­

weglichen Denkmalen (Ensembles, Gesamtanlagen, Sammlungen). Bei un­

beweglichen D,enkmalen gilt diese gesetzliche Vermutung nach dem 

31. Dezember 2010 nur mehr dann, wenn sie bis dahin gemäß § 3 Abs. 2 

" im Grundbuch ersichtlich gemacht wurde. 

",; I 
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- 8 - § 2 Abs. 3 

6. § 2 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Feststellungen des Bestehens des öffentlichen Interesses an der Er­

haltung eines Denkmals gemäß den obigen Absätzen 1 und 2, gemäß § 4 

Abs. 2 (in den Fassungen vor der Novelle BGBl.Nr. 167/1978), § 6 

Abs. 2 und § 9 Abs. 5 bewirken (ohne zeitliche Begrenzung) sämtliche 

Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 Abs. 1 (Unterschutzstellung 

durch Bescheid). Dies gilt auch für Feststellungen des Vorliegens 

eines einheitlichen Ganzen gemäß § 1 Abs. 1 letzter Satz von .. 
mehreren unbeweglichen oder beweglichen Denkmalen (Ensembles, Ge-

samt anlagen, Sammlungen)." 
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- 9 - § 3 Abs. 1 und 2 

7. § 3 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

"(1) Bei Denkmalen, auf die § 2 Abs. 1 und 2 nicht anwendbar ist, gilt 

ein derartiges Bffentliches Interesse erst dann als gegeben, wenn sein 

Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden ist 

(UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

(2) Die Tatsache der Unterschutzsteilung unbeweglicher Denkmale durch 

Bescheid oder kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1, 

§ 4 Abs. 2 in der Fassung vor der Novelle BGBI.Nr. 167/1978, § 6 Abs. 2 

zweiter Satz) ist über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im Grundbuch von 

Amts wegen ersichtlich zu machen. Bei Wegfall des Bffentlichen Interesses 

an der Erhaltung (§ 2 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 6, § 6 Abs. 2) ist die Er­

sichtlichmachung über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu 

IBschen. Das Bundesdenkmalamt ist zu Mitteilungen gemäß diesem Absatz 

nicht verpflichtet." . 
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- 10 - § 4 Abs. 1. 

8. § 4 Abs. 1, 2 und 3 haben zu lauten: 

o. (1) Bei Denkmalen, die gemäß § 2, § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 1 oder 2 (oder 

in den Fassungen vor der Novelle BGBI.Nr. 167/1978 gemäß § 4 Abs. 2), 

oder §' 9 Abs. 5 unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerst8rungsowie 

jede Veränderung (auch Restaurierung), die den Bestand (Substanz), 

die überlieferte Erscheinung oder künstlerische Wirkung beeinflussen 

k8nnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 oder 3 verboten. Im einzel­

nen gilt des weiteren: 

a) Veränderungen an einem durch Bescheid (oder analog hiezu) unter 

Denkmalschutz stehenden unbeweglichen oder beweglichen Gegenstand 

(§ 2 Abs. 3, § 3 Abs. 1, § 9 Abs. 5) sind ab jenem Augenblick als 

Zerst8rung anzusehen, in dem die geschichtliche, künstlerische 

oder kulturelle Bedeutung di~ses Objektes in einem Ausmaß zu be­

stehen aufgeh8rt hat, daß seine Erhaltung nicht. mehr im 8ffent­

lichen Interesse gelegen ist. Die Unterschutzsteilung der Reste 

endet jedoch erst nach rechtskräftiger Feststellung des Erlösehens 

des öffentlichen Interes.ses an der Erhaltung (§ 5 Abs. 6). Das 

Bundesdenkmalamt kann bescheidmäßig feststellen, ab welchem Zeit­

punkt das Denkmal als zerst8rt anzusehen ist. Soweit Denkmale Teil 

eines Ensembles, einer Gesamtanlage oder einer Sammlung sind, be­

deutet die Zerstörung einer zivilrechtlichen Einheit nur dann zu­

gleich die Zerstörung des Ensembles, der Gesamtanlage oder der 

Sammlung, wenn das Bundesdenkmalamt mit Bescheid festgestellt hat, 

daß die Erhaltung der Reste dieses Ensembles, der Gesamtanlage 

oder dieser Sammlung deshalb als Einheit nicht mehr im 

öffentlichen Interesse gelegen ist. 

, 
I 

i I 
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b) Für. Denkmale, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter 

Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. 1) ge1t~n die Bestimmungen der 

1it. a) analog, jedoch mit der Besonderheit, daß diese Denkmale 

als zerstört gelten, wenn sie entweder ihre Eigenschaft als Denk­

mal (§ 1 Abs. 1 erster Satz) überhaupt eingebüßt haben oder in­

folge der Verän~erung keine positive Feststellung des tatsäch­

lichen öffentlichen Interesses (§ 2 Abs. 1 oder 2) mehr möglich 

ist. 

c) Einer Zerstörung ist gleichzuhalten, wenn der Eigentümer oder 

sonstige für die Instandhaltung Verantwortliche die Durchführung 

der für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendigen Instandhal­

tungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, unter­

läßt. 

d) In -die Bescheide zur Bewilligung von Veränderungen oder Zerstörun­

gen kann die Bedingung aufgenommen werden, daß für den Fall, daß 

neue, unbekannte Teile der Substanz zu Tage kommen (wie etwa Fres­

ken, Steingewände, Säulen, Holzdecken und dergleichen), die Verän­

derung, Beseitigung oder Zerstörung dieser Teile einer gesonderten 

Bewilligung des Bundesdenkmalamtes bedarf. 

e) In Bescheiden, mit denen eine Zerstörung oder Veränderung bewil­

ligt wird, kann das Bundesdenkmalamt als Bedingung (Auflage) die 

möglichst schonende Herauslösung historischen Ausstattungsma­

terials (Fliesen, Gitter, Beschläge etc.) vorschreiben sowie die 

Verpflichtung aufnehmen, daß dieses Material - soweit es der Ei­

gentümer zu veräußern gedenkt - im Interesse der Denkmalpflege 

zuerst dem Bundesdenkmalamt zum ortsüblichen Verkehrswert zum Kauf 

angeboten wird. 
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f) Unbedingt notwendige Si cherungsmaßnahmen , die Handlungen im Sinne 

des ersten Satzes darstellen, ki:)nnen bei G.efahr im Verzug ohne 

vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes bei gleichzeitiger An­

zeige an dieses getroffen werden. 

g) Maßnahmen im Auftrag des Bundesministers für Wissenschaft und For­

schung oder des Landeshauptmanns gelten nicht als bewilligungs­

pflichtig, wenn sie in Vollziehung dieses Gesetzes erfolgen. 

(2) Die freiwillige Ver äußerung von Denkmalen, die den Bestimmungen und 

den daraus resultierenden Beschränkungen des § 2 Abs. 1 unterliegen; 

ist ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 1 verboten. 

(3) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus 

einer Sammlung ist ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 verboten, wenn 

das Bundesdenkmalamt festgestellt hat, daß eine solche Sammlung wegen 

ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zu­

sammenhanges ein einheitliches Ganzes bildet ~nd ihre Erhaltung als 

Einheit im i:)ffentlichen Interesse gelegen ist (§ 1 Abs. 1 und 2)." 
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9. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Die Zerst6rung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 

Abs. 1 bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es 

handelt sich um eine Maßnahme gemäß § 4 Abs. 1 lit. f) oder g). Der Nach­

weis des Zutreffens der für eine Zerst6rung oder Veränderung geltend ge­

machten Gründe obliegt dem Antragsteller. Zur Antragstellung ist jede 

Partei im Sinne des § 8 AVG 1950 sowie auch der Landeshauptmann (§ 1 

Abs. 4) berechtigt. In allen Verfahren wegen Zerst6rung eines Denkmals 

gemäß diesem Absatz kommt neben diesen Personen auch dem Bürgermeister 

Parteistellung zu." 
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- 14 - § 5 Abs. 3 und 4 

10. In § 5 treten an die Stelle des bisherigen Abs. 3 nachfolgende 

Absätze 3 und 4: 

"(3) Sofern es sich bei unbeweglichen Denkmalen nach Beurteilung des Bun­

desdenkamlamtes um Veränderungen handelt, die keine wesentlichen, 

irreversiblen Eingriffe in den Bestand (Substanz), .die überlieferte 

Erscheinung oder künstlerische Wirkung des Denkmals bewirken und im 

Einzelfall auch nicht zu befürchten ist, daß die Bedeutung des Denk­

mals - etwa i~ Hinblick auf seine außerordentliche künstlerische Be­

deutung oder unter Berücksichtigung bisher bereits vorgenommener Ver­

änderungen - durch die neuerlichen Eingriffe in nicht (mehr) vertret­

barer Weise geschädigt wird, >hat das Bundesdenkmalamt den Antrag zur 

weiteren Behandlung an die Bezirksverwaltungsbeh6rde abzutreten, es 

sei denn, es käme hiedurch voraussichtlich zu einer beträchtlichen 

Verz6gerung bei der Entscheidung des Antrages. Ergibt sich im Zuge 

eines Verfahrens, daß die Veränderung schwerwiegender ist, als im 

Sinne des ersten Satzes angenommen, so ist das weitere Verfahren im 

Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt zu fUhren. Ist ein Einvernehmen 

nicht zu erzielen, ist die Angelegenheit dem Bundesminister für Wis­

senschaft und Forschung zur Entscheidung vorzulegen. Vor dieser Ent­

scheidung ist der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 

(4) Bewilligungen gemäß Abs. 1 erl6schen, wenn von ihnen nicht innerhalb 

von zwei Jahren tatsächlich Gebrauch gemacht wurde. Soweit nicht -

über Antrag - eine Änderung oder Verlängerung der Bewilligung durch 

das Bundesdenkmalamt erfolgt, sind bei einem bloßen Teilgebrauch die 

Denkmale (im Sinne der Bestimmungen des § 14 Abs.6) wieder in den 

Zustand vor ihrer teilweisen Zerstl?rung oder Veränderung zurückzuver­

setzen ... 
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- 15 - § 5 Abs. 5 

11. In § 5 erhält der bisherige Absatz 4 die Bezeichnung Abs. 5. 
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, 
- 16 - § 5 Abs. 6 

12. § 5 erhält nachfolgenden neuen Absatz 6:. 

"(6) Denkmale (einschließlich Ensembles, Gesamtanlagen und Sammlungen), 

die unter Denkmalschutz stehen und die etwa durch Zeitablauf, Un­

glücksfälle u.a. oder widerrechtlich ohne Bewilligung (Abs. 1) zer­

st6rt oder verändert wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr 

jene Bedeutung besitzen, deretwegen sie se~nerzeit unter Denkmal­

schutz gestellt wurden, stehen weite+hin (auch hinsichtlich bloßer 

Reste) solange unter Denkmalschutz, bis das Bundesdenkmalamt über An­

trag des Eigentümers (eines Miteigentümers), des Landeshauptmannes 

oder von Amts wegen bescheidmäßig festgestellt hat, daß an der Erhal­

tung kein 6ffentliches Interesse mehr besteht (Denkmalschutzaufhe­

bungsverfahren). Feststellungsverfahren.sind weite~s auch über Antrag 

des Gerichtes durchzuführen, wenn dies für die Frage von Bedeutung 

ist, ob durch die (strafbare) Handlung ein unter Denkmalschutz 

stehendes bewegliches oder unbewegliches Objekt (einschließlich En­

semble, Gesamtanlage oder Sammlung) zerst6rt oder nur verändert wur­

de. Den in Abs. 1 hinsichtlich Zerst6rungsverfahre~ genannten Per­

sonen kommen auch im Verfahren gemäß diesem Absatz gleichermaßen An­

trags- und Partei rechte zu. Die Feststellung, daß ein Denkmal zer­

st6rt oder nur verändert (§ 4 Abs. 1 1it. a) wurde, ist nicht Voraus­

setzung für eine Verfügung gemäß § 14 Abs. 6." 
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- 17 - § 5 Abs. 7 

13. In § 5 erhält der bisherige Absatz 5 die Bezeichnung Absatz 7 und hat 

zu lauten: 

"(7) Zu den Kosten, die bei der Sicherung und Erhaltung (Instandsetzung, 

Restaurierung) von Denkmalen entstehen, kannen im Rahmen der finanz­

gesetzlichen M6glichkeiten Zuschüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewährt 

werden •.• 
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- 18 - § 5 Abs. 8 

14. § 5 erhält nachfolgenden Absatz 8: 

"(8) Ein Rechtsanspruch auf Ersatz von aus Gründen der Denkmalpflege ent­

stehenden Mehrkosten besteht nur in jenen Fällen und in jenem Aus­

maß, als sie aufgrund dieses Absatzes durch bescheidmäßige Vor­

schreibung entstehen, die ein Abgehen vom rechtmäßig bestehenden Er­

scheinungsbild oder Bestand des Denkmals (z.B. Rückrestaurierung) 

bewirken, nicht bloß Bewilligungen, Bedingungen oder Auflagen im 

Rahmen eines Verfahrens gemäß Abs. 1 darstellen, nicht aufgrund an­

derer Gesetze durchgeführt werden müssen, diese Maßnahmen (Verände­

rungen) andernfalls aufgrund der Bestimmungen des Denkmalschutzge­

setzes nicht (niemandem) zwingend vorgeschrieben werden ktlnnten und 

im Bescheid der Unifang des Rechtsanspruchs festgestellt wurde, (Ver­

änderungsaufträge) ." 
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-19 - § 6 Abs. 1 und 2 

15. § 6 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

"(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die den Bestimmungen des 

§ 2 Abs. 1 unterliegen, bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalam­

tes. Werden derartige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalam­

tes freiwillig veräußert, sodaß daran zumindest zur Hälfte Eigentum 

von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten Personen entsteht) so 

unterliegen sie nach wie vor ,den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den 

sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräuße­

rung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer fünf Jahre nach er­

folgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 darf nur bei 

gleichzeitiger Namhaftmachung des Erwerbers erteilt werden. Bei Er­

teilung dieser Bewilligung zur Veräußerung an eine nicht in § 2 ge­

nannte Person ist zugleich festzustellen, ob ein ~ffentliches 

Interesse an der Erhaltung des Denkmals besteht. Dem Erwerber kommt 

in diesem Verfahren Parteistellung zu." 
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- 20 -

16. In § 6 ist an den Absatz 6 nachfolgender Satz anzuschließen: 
) 

"Der Umstand, daß die Gegenstände einer Sammlung im Eigentum (oder Mit­

eigentum) mehrer Personen stehen oder (etwa durch Erbschaft) ins Eigentum 

(oder Mi~eigentum) gelangen, ändert nichts an der Möglichkeit der Unter­

schutzsteilung oder deren Fortdauer als Einheit". 
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-21- § 7 

17. § 7 hat. zu lauten: . 

"(1) Besteht Gefahr, daß Denkmale entgegen den Bestimmungen der §§ 4 - 6 

zerstijrt, verändert oder veräußert werden und dadurch das I~teresse der 

Denkmalpflege wesentlich geschädigt wird, so hat die zuständige Bezirks­

verwaltungsbehijrde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder - mijglichst im 

Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt - von sich aus die jeweils 

geeigneten Maßnahmen und Verfügungen zur Abwendung dieser Gefahr zu 

treffen, so etwa diese Denkmale unter staatliche Aufsicht zu stellen, 

bauliche Maßnahmen anzuordnen und dergleichen. 

(2) Die Anordnungen gemäß Abs. 1 kijnnen durch Verordnung oder Bescheid 

getroffen werden. In Verfahren gemäß Abs. 1 kommt dem Bundesdenkmalamt 

Parteistellung zu." 
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-22- § 8 

18. § 8 hat zu lauten: 

"(1) Zur Vermeidung de~ Gefährdung und Beeinträchtigung des Bestandes 

oder Erscheinungsbildes von unbeweglichen Denkmalen durch Veränderung in 

ihrer Umgebung (z.B. durch Anbringung von Reklameschildern, Schaukasten, 

Aufschriften, Errichtung von Kiosken, Tankstellen oder sonstigen 

st6renden Bauten) hat die Bezirksverwaltungsbeh6rde auf Antrag des 

Bundesdenkmalamtes oder - m6glichst im Einvernehmen mit dem Bundesdenk­

malamt - von sich aus Verbote zu erlassen. 

(2) Die Anordnung der Veränderung oder Entfernung bereits bestehender 

Veränderungen in der Umgebung ist nur dann m6glich, wenn einem beh6rd­

lichen Verfahren zur Bewilligung der Aufstellung, Anbringung oder der­

gleichen das Bundesdenkmalamt nicht beigezogen war oder, falls es bei­

gezogen war, es sich in diesem Verfahren (oder spätestens vor Baubeginn 

schriftlich gegenüber dem EigentUmer) gegen die Bewilligung ausgesprochen 

hat. Mit Ausnahme jener Fälle, in denen das Bundesdenkmalamt sich gegen 

die Bewilligung ausgesprochen hat, ist der Eigentümer des Objektes, das 

von der Veränderung oder Zerst6rung aufgrund dieses Absatzes betroffen 

ist, hinsichtlich der bereits gemachten Aufwendungen sowie der not­

w~ndigen Aufwendungen zur Herstellung des angestrebten Zustandes zu ent­

schädigen. Die Erlassung von Verboten gemäß Abs. 2 bedarf des At.,trages 

oder des Einvernehmens mit dem Bund~sdenkmalamt. 

(3) Verbote gemäß Abs. 1 und 2 k6nnen durch Verordnung oder durch Be­

scheid erlassen werden. In den Verfahren kommt dem Bundesdenkmalamt Par­

teistellung zu." 
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- 23 - § 9 

19. Die §§ 9, 10 und 11 haben zu lauten: 

"§ 9 (1) Werden a~f oder unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Bodendenk­

male aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens 

aber an dem der Auffindung folgenden Tag dem Bundesdenkmalamt 

anzuzeigen. Die Meldung kann innerhalb der erwähnten Frist wahl­

weise auch an die für den Fundort zuständige Bezirkverwaltungs­

behHrde, an eine der nächstgelegenen Dienststellen der Bundes­

gendarmerie oder Bundespolizei, an den zuständigen Bürgermeister 

oder an eines jener Hffentlichen Museen erfolgen, die vom Bun­

desminister für Wissenschaft und Forschung durch Verordnung be­

zeichnet werden; diese Stellen haben das Bundesdenkm~lamt von 

der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu setzen, daß bei 

diesem die Nachricht spätestens am dritten Werktag nach Erstat­

tung der "Meldung vorliegt. 

(2) Die Pflicht zur Anzeige hat der Finder, der Eigentümer des Grund~ 

stückes, der Eigentümer eines allfälligen Baurechtes, der (die) 

Mieter oder der (die) Pächter des konkreten Grundstückteiles so­

wie im Falle einer Bauführung der Hrtlich verantwortliche Bau­

leiter. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die 

übrigen. 

(3) Der Zustand der FundsteIle und der aufgefundenen Gegenstände 

(Funde) ist bis zum Ablauf von acht Werktagen ab erfolgter Mel­

dung unverändert zu bel~ssen, wenn nicht Organe des Bundesdenk­

malamtes oder seine Beauftragten diese Beschränkung zuvor aufhe­

ben oder die Fortsetzung von Arbeiten gestatten, es sei denn Ge­

fahr für Leben und Gesundheit von Menschen oder für die Erhaltung 

der Funde im Verzug. Diese Anordnungen bedürfen keines Bescheides 

sondern lediglich des Festhaltens in einer Niederschrift (Amts­

vermerk). 
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- 24 - § 9 

(4) Besteht Gefahr, daß bewegliche Fundgegenstände abhanden kommen könn­

ten, sind diese vom Finder in sicheres Gewahrsam zu nehmen oder -

möglichst einer der in Abs. 1 genannten Stellen - zur Aufbewahrung zu 

übergeben. Ansonsten sind das Bundesdenkmalamt oder seine Beauftrag­

ten berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendigen Maßnahmen 

zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem 

Grundstück vorhandener oder vermuteter Bodendenkmale Zu treffen. 

(5) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen vom Zeitpunkt des Auf­

findens bis zum Abschluß der in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, 

längstens aber auf die Dauer von sechs Wochen ab Einlangen der Fund­

meldung beim Bundesdenkmalamt, den Beschränkungen dieses Bundes­

gesetzes und zwar während dieser Zeit einheitlich gemäß den Bestim­

mungen bei Unterschutzstellungen durch Bescheid (§ 3 Abs. 1). Bis zum 

Ende dieser Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, in 

denen es sich um Gegenstände handelt, für die ansonsten die Bestim­

mungen des § 2 Abs. 1·zum Tragen kommen wUrden, zu entscheiden, ob 

die Bodendenkmale weiterhin den Beschränkungen dieses Gesetzes (in 

allen Fällen nach den Rechtsfolgen für Unterschutzstellungen durch 

Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unterliegen; einem Rechtsmittel kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu. 

(6) Unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 sind Finder, Eigentümer, 

dinglich Verfügungsberechtigte oder unmittelbare Besitzer des Fund­

grundstückes verpflichtet, die auf diesem aufgefundenen beweglichen 

Gegenstände über Verlangen des Bundesdenkmalamtes - befristet auf 

längstens zwei Jahre - zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumen­

tation zur Verfügung zu stellen. Werden bei Nachforschungen und Gra­

bungen, die durch Organe von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Ge­

meinde) oder auf deren Anordnung bzw. mit deren Mitteln durchgefübrt 

werden, bewegliche Gegenstände gefunden,die so lange im Boden ver­

borgen gewesen sind, daß ihr Eigentümer nicht mehr ermittelt werden 

kann, besteht überdies ein Ablöserecht dieser Gebietskörperschaften 

auch am Anteil des Liegenschaftseigentümers (399 ABGB). Das gleiche 

gilt auch für jene Fälle, in denen dem Bund gemäß § 400 ABGB im Hin-
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- 25 - § 9, 10 

blick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen Anteil zugefallen 

ist. Der Grundeigentümer hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen 

Ausübung des Ablöserechts Anspruch auf einen im redlichen Verkehr 

üblichen Abfindungspreis in Höhe des im Inland voraussichtlich er­

zielbaren höchsten'Verkaufspreises an Letztkäufer. Bei Nichteinigung 

i~t ein schiedsgerichtliches Verfahren nach den Bestimmungen des ge­

richtlichen Verfahrens außer Streitsachen durchzuführen. 

(7) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen gelten die Bestimmun­

gen dieses Paragraphen auch für jene Grabungen, die entgegen den Gra­

bungsbestimmungen des § 10 durchgeführt werden. 

§ 10 (1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des 

Grundes unter Wasser (Grabung) und sonstige Nachforschungen an 

Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweg­

licher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasser­

oberfläche dürfen nur mit Bewi "gung des Landeshauptmannes vor­

genommen werden, soweit Abs. 2 nichts anderes vorsieht. Eine 

derartige Bewilligung kann nur an Personen erteilt werden, die 

ein Universitätsstudium der Fächer Ur- und Frühgeschichte oder 

Klassische Archäologie als Hauptfach absolviert haben oder die 

vor einer Kommission, bestehend aus Vertretern des Landeshaupt­

mannes, des Bundesdenkmalamtes und einschlägiger Fachinstitute 

der Universitäten durch eine Prüfung einen Befähigungsnachweis 

erbracht haben; Art und Vorgang der Prüfung sind vom Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung durch Verordnung zu 

regeln. Bewilligungen gemäß diesem Absatz können mit Einschrän­

kungen, Auflagen und Sonderregelungen verbunden sein (hinsicht­

lich Fläche und Tiefe, Art der Durchführung, Meldepflichten, 

Kontrollen etc.). Der Landeshauptmann hat das Bundesdenkmalamt 

von der erteilten Bewilligung unverzüglich in Kenntnis zu 

setzen. 

(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, der Bundes- und Landesmuseen, 

der Universitätsinstitute, des Österreichischen archäologischen 

Institutes und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 

die eines der in Abs. 1 umrissenen Studien absolviert haben, be­

dürfen zur Vornahme von Grabungen keiner BelJilligung gemäß 

Abs. 1. 
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- 26 - § 10 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Berechtigten haben den Beginn der Grabungen 

(sowie allfällig vorangehender Untersuchungen) auf einem GrundstUck 

bzw. auf mehreren zusammenhängenden GrundstUcken dem Landeshauptmann 

sowie dem Bundesdenkmalamt unverzUglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmungen des § 9 anzuzeigen. 

Bewilligungen und Anzeigen im Sinne des Abs. 1 und 3 ersetzen die 

Anzeigepflicht gemäß § 9 nicht, doch trifft im Falle von Grabungen, ' 

die nach den Bestimmungen des § 10 durchgeführt werden, die Melde­

pflicht nur den Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Folgefunde 

sind dem Bundesdenkmalamt lediglich einmal jährlich, spätestens drei 

Monate nach Ablauf des Jahres, in denen der jeweilige Fund erfolgte, 

zu melden. Die Meldungen haben in Form und Umfang wissenschaftlichen 

Grundsätzen der Forschung und Dokumentation zuentsprechend. 

(5) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Veränderungen und Zerstö­

rungen an Bodendenkmalen nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies 

durch eine wissenschaftliche Grabungsarbeit unvermeidlich und daher 

notwendig ist. Unterliegt das Bodendenkmal den Beschränkungen dieses 

Gesetzes gemäß § 2 Abs. 1 (Unterschutzsteilung kraft gesetzlicher 

Vermutung) oder gemäß § 3 Abs. 1 (Unterschutzsteilung durch Bescheid) 

bedarf die Grabung wegen der damit zwangsläufig verbundenen Verände­

rungen und Zerstörungen auch jeden Fall auch der Bewilligung des Bun­

desdenkmalamtes gemäß § 5 Abs. 1. 

(6) Dem Bundesdenkmalamt sowie dem Landeshauptmann ist überdies in regel­

mäßigen Abständen (wenigstens 3 Monate nac~ Ablauf jedes Kalender­

jahres) über durchgeführte Grabungen ein umfassender Bericht mit 

allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, 

Photos und sonstigem Dokumentationsmaterial vorzulegen. Hinsichtlich 

der bei Grabungen gemachten Funde sowie der Untersuchungs ergebnisse 

besteht zwischen dem Bundesdenkmalamt und dem Landeshauptmann eine 

gegenseitige Informationspflicht, der spätestens bis zum Ende des dem 

Fund (dem Abschluß der Untersuchung) folgenden Jahr nachzukommen 

ist. 
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- 27 - § 10 

(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehenden Anzeigen und Berichte 

gemäß den §§ 9 und 10 (einschließlich der Ergebnisse der vom Bundes­

denkmalamt selbst. gemachten Funde) aus dem gesamten Bundesg~biet in 

einer Fundkartei zu sammeln sowie im Rahmen eines jährlichen Druckwer­

kes als übersichtliche Gesamtdokumentation zusammenzufassen. Die Zeit 

zwischen dem erfolgten Fund und der Aufnahme in die Dokumentation soll 

fünf Jahre nicht überschreiten. 

(8) Soweit Bodendenkmale, auch wenn sie sich noch unter der Erdoberfläche 

befinden, unter Denkmalschutz stehen (jedoch nicht bloß kraft gesetz­

licher Vermutung gemäß § 2 Abs. 1) oder soweit Grundstücke zu Fund­

hoffnungsgebieten erklärt wurden (§ 11) bedarf die Verwendung von Me­

tallsuchgeräten auf diesen Gründstücken - ausgenommen durch die in 

Abs. 1 und 8 erwabnten Personen (und ihrer Beauftragten) im Rahmen 

ihrer Grabungs- und Untersuchungsberechtigungen - der Bewilligung des 

Landeshauptmannes, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten zur Besei­

tigung von das Leben und Gesundheit oder das Eigentum plötzlich und 

unerwartet auftauchenden Gefahren. In diesem Falle können die Arbeiten 

bei umgehender Mitteilung an die in § 9 Abs. 1 genannten Behörden oder 

Einrichtungen durchgeführt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich 

an das Bundesdenkmalamt sowie den Landeshauptmann weiterzuleiten 

haben. 

(9) Hinsichtlich der Grabungs- bzw. Untersuchungstätigkeiten der Berech­

tigten haben zwischen Landeshauptmann und Bundesdenkmalamt möglichst 
, , ~ l 

unverzüglich nach Beginn dieser Tätigkeit - sowie auch weiterhin be­

gleitend - Informationen zu erfolgen. 

(10) Grabungen im Auftrag des Bundesministers für Wissenschaft und For­

schung oder des Landeshauptmannes unterliegen keinen Beschränkungen­

aufgrund dieses Gesetzes, wenn sie in Vollziehung dieses Gesetzes er­

folgen; von den allfälligen Fundergebnissen ist dem Bundesdenkmalamt 

bzw. dem Landeshauptmann innerhalb von 6 Monaten nach Abschluß der 

Grabungen eine Meldung analog den Bestimmungen des Abs. 4 zu übermit­

teln. 
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§ 11 (1) Der Landeshauptmann kann Grundflächen, unter deren Oberfläche -

gestützt auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Erkennt­

niss - mit hoqer Wahrscheinlichkeit Bodendenkmale, deren Erhal­

tung im öffentlichen Interesse gelegen wäre, zu erwarten oder 

sogar in hohem Maße gesichert sind - mit Verordnung zu Fundhoff­

nungsgebieten erklären. Dies gilt ebenso für Grundstücke, welche 

unter einer Wasseroberfläche liegen. Die Erklärung zu Fundhoff­

nungsgebieten ist weiters auch hinsichtlich Grundstücken mög­

lich, bei denen darunter befindliche Bodendenkmale bereits gemäß 

§ 2 oder§ 3 unter Denkmalschutz stehen. Den von der Verordnung 

betroffenen Grundeigentümern ist wenigstens sechs Wochen vor Er­

lassung der Verordnung (zumindest nach ortsüblichem Anschlag) 

Gelegenheit zu geben, sich zur beabsichtigten Erklärung ihres 

Grundstückes zum Fundhoffnungsgebiet zu äußern. Die Streichung 

eines Grundstückes als Fundhoffnungsgebiet erfolgt gleichfalls 

durch Verordnung. Die Bestimmungen der §§ 9 und 10 dieses Ge­

setzes bleiben davon unberührt. 

(2) In Fundhoffnungsgebieten ist jede Veränderung der bisherigen Bewirt­

schaftung oder Nutzung, die eine grundlegende Veränderung der oberen 

Erdschichten bewirkt (etwa Erd- und Bauarbeiten, Rigolen, Rodung, 

Umackerung bisher als Weide genutzter Grundstü~ke und dergleichen) 

drei Monate vor Durchführung dem Landeshauptmann zu melden. Der Lan­

deshauptmann ist berechtigt, jederzeit für einzelne Grundstücke 

innerhalb eines Fundhoffnungsgebietes oder aber für g~nze Fund­

hoffnungsgebiete auf die spezifischen Verhältnisse abgestimmte beson­

dere Vorschriften zu erlassen. Aufgrund dieses Absatzes ergehende Be­

scheide s~nd auch dem Bundesdenkmalamt zuzustellen, dem ParteisteI­

lungzukommt. 
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(3) Dem Bundesdenkmalamt steht das Recht zu, Anträge auf Erklärung zu 

Fundhoffnungsgebiete~ (Abs. 1) oder zur Erlassung besonderer Vor­

schriften (Abs. 2) zu stellen. 

(4) Erklärungen zu Fundhoffnungsgebieten (Abs. 1) sind über Mitteilung 

des Landeshauptmanns im Grundbuch von Amts wegen ersichtlich zu 

machen. Bei der Streichung als Fundhoffnungsgebiet ist die Ersicht­

lichmachung über Mitteilung des Landeshauptmanns von Amts wegen zu 

löschen." 
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- 30 - § 12 

20. § .12 hat zu lauten: 

"(1) Jedermann is,tlTerpflichtet, zur Ermittlung und Auffindung von Denk­

malen und zur Verzeichnung, zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Be­

wahrung (Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 q~z~ichnetert"" 
. • ... t I 

Art dem Bundesdenkmalamt und dessenOrganen'alle geforderten Aus-

. !tüpfte,zu erteilen' und diesen (samt Hilfspersonen) die Besichtigung 
~ , . . . . 

und wissenschaftliche Untersuchung der in Frage kommenden Denkmale 

und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. Hiezu zählt auch die Gestat­

tung von Restaurierproben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In 

den Fällen der mittelbaren Bundesverwaltung sind Berechtigte neben 

dem Bundesdenkmalamt auch der Landeshauptmann sowie die Bezirksver­

waltungsbehörde und deren Organe (samt Hilfspersonen). 

(2) Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung geschützter Denkmale 

Verantwortliche sind überdies verpflichtet, dem am Bundesdenkmalamt 

über Befragen Schäden und Mängel, die an diesen beweglichen oderun­

beweglichen Denkmalen auftreten, vor allem dann, wenn die Erhaltung 

gefährdet ist, zu nennen und ~ierüber (auch hinsichtlich der Ursache) 

möglichst genaue Auskünfte zu geben •. 

(3) Das Bundesdenkmalamt sowie der Landeshauptmann sind berechtigt, alle 

Ausgrabungert fachmännisch zu überwachen (oder durch Bevollmächtigte 

(Konsulenten) überwachen zu lassen), sie können - ,soweit zur wissen­

schaftlichen Untersuchung oder zur Rettung von Denkmalen notwendig -

solche Grabungen auch selbst durchführen (oder durchführen lassen) 

bzw. bei Grabungen Dritter mitwirken. 
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(4) Das Bundesdenkmalamt ist. berechtigt, die Ergebnisse seiner Forschun­

gen und Dokumentationen - so weit dies ohne Beeinträchtigung seiner 

sonstigen Obliegenheiten und auf Grund der sonstigen gesetzlichen Be­

stimmungen, wie etwa des Datenschutzgesetzes, möglich ist - vor allem 

für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. 

(5) Vom Landeshauptmann können im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt 

für jeden politischen Bezirk ehrenamtliche Mitglieder einer "Denkmal­

wacht" bestellt werden. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, Denk­

malen drohende Gefahren der Veränderung oder Zerstörung dem Bundes­

denkmalamt, dem Landeshauptmann und der Bezirksverwaltungsbehörde zur 

Kenntnis zu bringen. Mitglieder der Denkmalwacht sind mit einem Aus­

weis auszustatten. Nähere Bestimmungen sind vom Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung durch Verordnung zu regeln." 

• 
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§ 13 hat zu lauten: 

"(1) Sämtliche Bescheide, die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergehen, 

sind schriftlich zu erlassen. 

(2) In Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 über beantragte Veränderungen eines 

Denkmals kann das Bundesdenkmalamt mit Bescheid feststellen, welche 

Detailmaßnahmen keines gesonderten ergänzenden Bescheides sondern 

lediglich des Einvernehmens mit dem Bundesdenkmalamt beci'ürfen. Wird 

in angemessener Zeit kein Einvernehmen erzielt, hat das 

Bundesdenkmalamt die strittigen Maßnahmen durch Bescheid zu regeln. 

(3) Uber Berufungen gegen Bescheide der BezirksverwaltungsbehBrde ent­

scheidet der Landeshauptmann,gegen Bescheide des ,Bundesdenkmalamtes 

und des Landeshauptmanns steht die Berufung an den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung zu." 
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22. § 14 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

"(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. i und § 5 Abs. 1 ein Ein­

zeldenkmal oder eine Mehrheit von Denkmalen (Ensemble, Gesamtanlage, 

Sammlung) zerst6rt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom 

Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Neben der Geldstrafe ist für den Fall, daß die in Abs. 6 vorgesehene 

Wiederherstellung nicht verfügt oder die zwar verfügte 

Wiederherstellung vorsätzlich trotz f6rmlicher Mahnung nicht 

vorgenommen wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Unter 

diesen Voraussetzungen ist auf eine Wertersatzstrafe auch dann zu 

erkennen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 

gerichtlicher Strafe bedroht ist. Die Htlhe der Wertersatzstrafe hat 

entweder den Kosten, die zur Wiederherstellung oder zur Herstellung 

eines gleichwertigen Gegenstandes aufgewendet hätten werden müssen, 

oder dem höneren durch die Tat erzielten Nutzen zu entsprechen. Die 

Wertersa~zstrafe ist allen an der Tat Beteiligten unter Bedachtnahme 

auf die Gru~dsätze der Strafbemessung (§§ 32 bis 35 StGB) 

anteilsmäßig aufzuerlegen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der 

Wertersatzstrafe ist auf eine Ersatzfreiheitsstrafe zu erkennen, 

deren H6chstmaß sechs Monate nicht übersteigen darf. Das 

Strafverfahren obliegt den Gerichtshtlfen 1. Instanz. § 207 ades 

Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, inder Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1975, gilt dem Sinne nach. Außer in 

Fällen der Unterlassung der Instandhaltung in der offenbaren 

Absicht, ein Denkmal zu zersttlren (§ 4 Abs. 1 lit. a) dritter Satz) 

hat das Gericht in allen Fällen, in denen ein Denkmal (Ensemble, 

Gesamt anlage , Sammlung) durch die strafbare Handlung zerst6rt wurde, 

das Bundesdenkmalamt (soweit dies noch nicht geschah) zur 

KlarsteIlung, ob im Sinne des §4 Abs. 1 lit. a) erster Satz eine 

Zerst6rung (eines Einzeldenkmales, eines Erisembles, einer 

Gesamtanlage oder Sammlung) oder nur die Veränderung eines Denkmals 

erfolgte, um Feststellung gemäß § 4 Abs. 1 lit. a) zweiter bzw. 

dritter Satz zu ersuchen, ob die Erhaltung der Reste des Denkmals 

(Einzeldenkmals, Ensembles, Gesamtanlage, Sammlung) noch im 

6ffentlichen Interesse gelegen ist (oder nach Abschluß der , 

strafbaren Handlung noch war). Für die Dauer 'dieses 

Feststellungsverfahrens wird die Verjährung unterbrochen. 

, : 
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, - 34 - § 14 Abs. 2 

(2) Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 4, des § 5 Abs. 1 

oder des § 6 Abs. 1 und 5 ein Denkmal verändert, veräußert, belastet 

oder erwirbt, ferner wer die gemäß § 7 oder dem nachstehenden Abs. 6 

angeordneten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht oder 

einer Anzeigepflicht nicht nachkommt, wird, sofern die Handlung nicht 

gerichtlich strafbar ist, von der BezirksverwaltungsbehBrde mit Geld­

strafe von 10.000,-- S bis 100.000,-- S oder mit Arrest bis zu sechs 

Wochen bestraft. Auch können die aus einer Sammlung gemäß § 4 Abs. 3 

ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräußerten Gegenstände für verfal­

len erklärt werden." 
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23. in § 14 Abs. 6.entfällt der letzte Satz. 
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24. In § 14 Abs. 7 sind die beiden Worte "im" durch "in" zu ersetzen. 
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25. Dem § 14 ist nachfolgender Abs. 8 anzuschließen: 

"(8) Die Qrgane des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Voll­

ziehung dieses Gesetzes mitzuwirken." 
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26. Der bisherige § 16 enthält die Bezeichnung Abs. 1. In diesem sind die 

Worte "Bundesminister für Bauten und Technik" durch "Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten" zu ersetzen. 
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27. Dem § 16 werden nachfolgende Absätze 2 und 3 angefügt: 

"(2) Für die Erstellung von Gutachten, die für Äußerungen aufgrund der 

Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 notwendig werden, sowie für Gut­

achten aufgrund vo.n Ersuchen des Bundesdenkmalamtes oder des Bundes­

ministers für Wissenschaft und Forschung stehen den Mitgliedern des 

Denkmalbeirates Gebühren analog den Gebühren für Sachverständige 

nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

(3) In Fällen, in denen der Denkmalbeirat zu hören ist (§ 5 Abs. 2 und 

3) beträgt die Frist zur Äußerung drei Monate; anderenfalls anzuneh­

men ist, daß der Denkmalbeirat sich nicht mehr zu äußern gedenkt." 
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28. Der bisherige § 18 wird ersatzlos gestrichen. 
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29. Der bisherige § 19 erhält die Bezeichnung § 18. Die Absätze 1 bis 3 

werden ersatzlos gestrichen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 erhalTen 

die Bezeichnung 1 und 2. 
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30. Der bisherige § 20 erhält die Bezeichnung § 19 und hat zu lauten: 

"Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminster für Wis­

senschaft und Forschung, in Fällen, die Archivalien betreffen, der Bun- ~ 

deskanzIer, in den Fällen der §§ 3 Abs. 2, § 10 Abs. 4 sowie § 14 Abs. 1 

der Bundesminister für Justiz, hinsichtli'ch des § 14 Abs. 8 der Bundes­

minister für Inneres und hinsichtlich des § 19 Abs. 1 und 2 der Bundes­

minister für Finanzen betraut." 
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Artikel 11 

1. Soweit Feststellungsverfahren gemäß § 2 Abs. 1 (in der Fassung des 

Artikels I Z. 5) oder des § 2 Abs. 2 (in der geltenden Fassung) bzw. 

des § 6 Abs. 2 (in der Fassung des Artikels I. Z. 15) am 

1. Jänner 2011 anhängig sind, bleibt die gesetzliche Vermutung des 

öffentlichen Interesses mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen 

bis zum rechtskräftigen Abschluß dieser Verfahren auch dann aufrecht, 

wenn eine Ersichtlichmachung der gesetzlichen Vermutung im Grundbuch 

nicht erfolgt ist. 

2. Die Bestimmungen der §§ 9 bis 11 inder Fassung des Artikels I Z. 19 

treten am •••••••• in Kraft. Bis dahin bleiben die Bestimmungen der 

§§ 9 bis 11 in der derzeitigen Fassung in Geltung. 

Artikel 111 

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet sich nach § 19 des Denkmal­

schutzgesetzes in der Fassung des Artikels I Z 29 dieses Bundesgesetzes. 
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12.912/1-33/89 E r I ä u t e run gen. 

zum- Entwurf des Bundesgesetze~ mit welchem das Denkmalschutzgesetz geän­

dert wird. 

I. Allgemeines 

Das aus dem Jahre 1923 stammende Denkmalschutzgesetz wurde zuletzt (und 

damals erstmals in größerem Ausmaß) durch das Bundesgesetz 

BGBl.Nr. 167/1978 geändert. 

So wie die Novelle 1978 soll auch die vorliegende Novelle keine 

grundlegenden Änderungen der Rechtskonstruktion des Denkmalschutzes mit 

sich bringen. Neben einer Reihe von Neuerungen und Klärungen in Detail­

fragen sind jedoch Kernstück der vorliegenden Novelle zum Teil v<Sllig 

neue, umfangreiche rechtliche Bestimmungen auf dem Gebiete der Bodendenk­

male, wobei ganz besonders auf die Neueinführung von "Fundhoffnungsgebie-

ten" zu verweisen ist. 

Diese Neuregelungen unterblieben bei der Novelle 1978, da damals geplant 

war, diese Bestimmungen weitgehend in ein eigenes Gesetz über Fundhoff­

nungsgebiete einzubauan. Österreich ist nämlich auf Grund des Artikels 2 

des Europäischen Ubereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes 

(BGBl.Nr. 239/1974) verpflichtet, Schutzzonen zur Erhaltung künftiger 

Ausgrabungen zu schaffen. Im Zuge des Begutachtungsverfahrens eines dies­

bezüglichen Gesetzentwurfes, wurde jedoch überwiegend - auch von den Län­

dern - die Meinung vertreten,'es wäre besser, diese Bestimmungen unmit­

telbar in das Denkmalschutzgesetz einzubauen. 

Durch das allgemeine Verbot der Verwendung von Metallsuchgeräten in Fund­

hoffnungsgebieten sowie auf Grundstücken, unter denen sich geschützte 

Bodendenkmale befinden, folgt Österreich einer Empfehlung des Europarates 

aus dem Jahre 1981 (Empfehlung Nt. 921). 

Bisher eher nur unklar und wenig geregelte Verfahren bei Auffindung von 

Bodendenkmalen wurden nunmehr näher geregelt. Geregelt wird auch 

eine - bisher ohne rechtliche Grundlage und daher nicht immer lückenlos 

durchgeführte - zentrale Dokumentation aller Funde in Österreich, die 

durch das Bundesdenkmalamt zu erstellen ist. 
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An wichtigen neuen Bestimmungen der geplanten Novelle seien insgesamt zu­

sammenfassend erwähnt: 

1. Antragsrecht des Landeshauptmanns auf Unterschutzstellung eines Objek­

tes (bisher kam dem Landeshauptmann nur ParteisteIlung in laufenden 

Verfahren zu) (§ 1 Abs. 4). 

2. Langfri.stig (bis zum 31. Dezember 2010) erfolgende Bereinigung der 

I Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Denkmalschutzes bei unbeweglichen 

Denkmalen, die sich im Eigentum des Bundes, eines Landes oder von an­

deren öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie 

von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften ein­

schließlich ihrer Einrichtungen befinden und die bloß kraft gesetz­

licher Vermutung unter Denkmalschutz stehen durch Ersichtlichmachung 

im Grundbuch (§ 2 Abs. 1). 

3. Behandlung von Anträgen zur Bewilligung kleinerer Veränderungen in 

mittelbarer Bundesverwaltung (§ 5 Abs. 3). 

4. Parteistellung und Antragsrecht des Landeshauptmanns in bzw. für Ver­

fahren zur Feststellung, daß ein öffentli~hes Interessse an der Erhal­

tung eines Denkmals ni~ht mehr besteht oder daß einer Zerstörung zuge­

stimmt wird (§ 5 Abs. 1 und 6). 

5. Einführung eines Verfahrens zur Feststellung, daß ein öffentliches In­

teresse an der Erhaltung eines Denkmals (z.B. infolge eingetretener 

Veränderungen) nicht mehr besteht (§ 5 Abs. 6). 

6. In begrenzten Einzelfällen Rechtsanspruch auf Ersatz von Kosten für 

Maßnahmen, die ausschließlich im Interesse der Denkmalpflege gelegen 

sind, vom Bundesdenkmalamt vorgeschrieben wurden und anders nicht 

durchgesetzt werden können (§ 5 Abs. 8). 

7. Recht der Bezirksverwaltungsbehörde zum selbständigen Anordnen von 

Sicherungsmaßnahmen in mittelbarer Bunde sve rwaltung (bisher nur über 

Antrag des Bundesdenkmalamtes) (§ 7 Abs. 1). 

8. Recht der Bezirksverwaltungsbehörde zum selbständigen Anordnen von 

Maßnahmen des Umgebungsschutzes (bisher nur über Antrag des B.undes­

denkmalamtes) (§ 8 Abs. 1) .• 
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9. Erweiterung des Umgebungsschutzes um die M6glichkeit der Beseitigung 

bereits bestehender Objekte' (§ 8 Abs. 2). 

10. Ubertragung der Befugnis zur Erteilung von Grabungsgenehmigungen in 

die mittelbare Bundesverwaltung (§ 10 Abs. 1). 

11. Anlage einer zentralen Fundkartei sowie einer Funddokumentation auf 

Grund des vorliegenden Gesetzes durch das BundesdeDkmalamt (Erweite­

rung der diesbezüglich bereits vorhandenen Einrichtungen) (§ 10 

Abs. 7). 

12. Einführung von Fundhoffnungsgebieten; die Errichtung sowie die Ver­

waltung erfolgt in mittelbarer Bundesverwaltung (§ 11)~ 

13. Verbot der Verwendung von Metallsuchgeräten in Fundhoffnungsgebieten 

und auf Grundstücken mit Bodendenkmalen, die unter Denkmalschutz 

stehen (§ 10 Abs. 8). 

14. Einführung einer ehrenamtlichen "Denkmalwacht", deren Mitglieder vom 

Landeshauptmann bestellt werden (§ 12 Abs. 5). 

Die vorliegende Novelle ist bestrebt, die im Denkmalschutzgesetz bereits 

vorhandene und auch durch die Novelle 1978 verstärkte mittelbare B~ndes­

verwaltung sowie die Partei- und nunmehr auch Antragsrechte der Landes­

hauptmänner in all jenen Fällen zu erweitern oder einzuführen, in denen 

dies auf Grund der jeweiligen spezifischen Eigenart der Maßnahmen von 

Vorteil ist; hiebei ergibt sich im Hinblick auf die zahlreichen wissen­

schaftlichen Fachkräfte bei den Landesmuseen auf dem Gebiet des Boden­

denkmalschutzes ein gewisser Schwerpunkt. 

Da in a 11 e n Verfahren der mittelbaren Bundesverwaltung Fragen 

künstlerischer, geschichtlicher oder sonstiger kultureller Natur eine 

ausschlaggebende Rolle spielen müssen und diese Fragen ihrem Wesen nach 
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außerhalb rein rechtlicher Uberlegungen stehen, war es aber eine Notwen­

digkeit, den Rechtsmittelzug - so wie bisher - stets beim Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung enden zu lassen (§ 13 Abs. 2). Durch die 

Beibehaltung einer zentralen Letztinstanz kann am besten eine gleich­

mäßige Gewichtung künstlerischer, geschichtlicher oder sonstiger 

kultureller Kriterien und damit auch eine gleichmäßige Behandlung'aller 

Betroffenen im ganzen Bundesgebiet erreicht werden. 

Abschließend sei bemerkt, daß hinsichtlich des Denkmalschutzgesetzes nach 

Verabschiedung des vorliegenden Bundesgesetzes eine Wiederverlautbarung 

erfolgen soll. 
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11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Zif. 1. 

Hiedurch wird für das Denkmalschutzgesetz erstmals eine im Gesetz veran-

'" .,~erte Kurzbezeichnung eingeführt, die der heute bereits weit verbreiteten 

inoffiziellen Kurzbezeichnung entspricht. 
I. • ' • 

' .. 

Zu Zif. 2. 

Zu § 1 Abs. 1 

Die Definition des Begriffes "Denkmal" im § 1 Abs. 1 erfährt gegenUber 

der bisherigen Definition Präzisierungen um die Begriffe "Bodenforma­

tion" , "Freifläche", "Uberreste und Spuren gestaltender menschlicher Be­

arbeitung", "Bodendenkmal" und "Gesamtanlage". Eine Ausweitung des Be­

griffes "Denkmal" tritt hiedurch gegenüber dem bisherigen rechtlichen 

Zustand aber nie h t ein. Schon bisher konnten und wurden "Bodenfor-

mationen" wie Welle, Bahndämme, Gerinne und Hügelgräber, "Freiflächen" 

wie Terrassenanlagen, Teile alter Straßenanlagen und Plätze, "Uberreste 

und Spuren" bei Ausgrabungen aller Art aber auch bei Freskenfunden oder 

sonstigen Spolien unter Denkmalschutz gestellt. Zu "Gesamtanlagen" zählen 

etwa selbstständige, abseits gelegene Objekte oder ummauerte, in das Ge­

samtkonzept einbezogene, wenn auch architektonisch nicht weiter gestal­

tete Teile von Kloster-, Schloß- oder Burganlagen ("Burggärtlein") ebenso 

wie Bahnanlagen, Friedhöfe und die bau 1 ich gestalteten (ge­

mauerte, befestigte) Teile von Parkarchitektur. Die Aufnahme der Schutz­

mijg.lichkeit architektonisch nicht gestalteter Parkanlagen oder Gärten 

oder die Einbeziehung als Ganzes (also einschließlich des für die Garten­

architektur wichtigen Baustoffes "Vegetation") verbietet das Erkenntnis 

des Verfassungsgerichtshofes vom 19. März 1964, Zl. K II-IV/63, als 

Rechtssatz kundgemacht BGBl.Nr~ 140/1965, wonach "Erscheinungsformen der 

gestalteten Natur wie Felder, Allen und Parkanlagen ••• nicht Denkmal im 

Sinne des Artikel 10 Abs. 1 Z 13 B-VG. ,. sind. 

. I 
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Hinsichtlich der Begriffe "Freiflächen" und "Gesamtanlagen" ist zu beto­

nen, daß etwa die Anlage von H~fen, Zugänge in Form von Freitreppen oder 

Auffahrten und dergleichen als Teil der zivilrechtlichen Einheit eines 

anderen unbeweglichen Denkmals zu betrachten sind. Ob diese Teile von der 

Unterschutzsteilung der zivilrechtlichen Einheit "Haus" mitumfaßt sind, 

wird unter Umständen nach der Besonderheit des Falls zu beurteilen sein. 

Zu Zif. 3. 

Zu § 1 Abs. 2 

Denkmale k~nnen sowohl als Einzeldenkmale als auch zugleich als Teil ei­

nes Ensembles, einer Gesamtanlage oder einer Sammlung unter Denkmalschutz 

gestellt werden. Dieser Umstand ist insbesondere auch für die Beurteilung 

von Fragen bei der Zerstörung von Denkmalen bzw. von Ensembles etc. von 

Bedeutung (§'4 Abs. 1 Zif. a». 

Der Hinweis auf die Haager Konvention, der sich im geltenden Gesetzestext 

befindet, erwies sich als ineffizient, da zu eng; die Haager Konvention 

bezieht sich gemäß Art. 1 lit. a) auf Denkmale, die "für das kulturelle 

Erbe aller V~lker von großer Bedeutung" sind und weicht damit umfangmäßig 

vom Denkmalschutzgesetz ab. 

Zu § 1 Abs. 3 

Eine klare Regelung für die Fälle eines Baurechts powie von Verlassen­

schaften fehlte bisher. 

Zu Zif. 4. 

Zu § 1 Abs. 4 

Durch diese Bestimmung werden dem Landeshauptmann (neben seiner bisheri­

gen Parteisteilung in Unterschutzstellungsverfahren) eine Re.ihe grundle­

gender Antragsrechte eingeräumt. 

Zu Zif. 5. 

Zu § 2 Abs. 1 

Die Einschränkung, daß Freiflächen und Bodenformationen, die dem ~ffent­

lichen Straßenverkehr dienen, von der gesetzlichen Vermutung des öffent­

lichen Interesses an der Erhaltung ausgenommen sind, ist notwendig, da 

sonst Straßenflächen in unvertretbar hohem Ausmaß von der gesetzlichen 
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Vermutung betroffen würden und erst durch negative Feststellungsverfahren 

aus .dieser Vermutung entlassen werden müßten. Soweit also solche Boden­

formationen und Freiflächen dem Straßenverkehr (einschließlich dem Fuß­

gängerverk~hr) dienen, müssen sie mit gesondertem Bescheid gemäß § 3 

Denkmalschutzgesetz unter Denkmalschutz gestellt werden. Diese Regelung 

gilt aber etwa nicht für Br.ücken, da es sich bei diesen technischen Bau-· 

werken weder um Freiflächen, noch um Bodenformationen handelt. Nach wie 

vor gilt auch die gesetzliche Vermutung für Eisenbahnanlagen, da sie 

nicht dem Straßenverkehr dienen. 

Die Bestimmungen hinsichtlich Eigentums- und Miteigentumsverhältnissen 

erfolgen, da die derzeitige gesetzliche Formulierung nicht klar genug 

ist. 

Die besonderen Bestimmungen über Ensembles, Gesamtanlagen und Sammlungen 

werden aufgenommen, da aus dem bisherigen Gesetzestext diesbezüglich kei­

ne klare Regelung zu entnehmen ist. Es soll klargestellt werden, daß es 

keine "Ensembles", "Gesamt anlagen" und "Sammlungen" kraft gesetzlicher 

VermUtung gibt, und daß eine solche Einheit, soll sie· im Sinne des Denk­

malschutzgesetzes als Einheit unter Denkmalschutz stehen, mit Bescheid 

des Bundesdenkmalamtes ausdrücklich als solche unter Denkmalschutz ge­

stellt werden müßte. Die UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung 

vermag sohin lediglich Objekte als Einzeldenkmale zu schützen, mag ihnen 

Bedeutung auch primär oder ausschließlich im Zusammenhang mit anderen 

Denkmalen zukommen und ihre geschichtliche, künstlerische oder sonstige 

kulturelle Bedeutung daher nur im Zusammenhang mit anderen Denkmalen ge­

geben sein. 

Im Denkmalschutzgesetz wurde bereits 1923 normiert, daß "bei Denkmalen, 

die sich im Eigentum oder Besitze des Bundes, eines Landes oder von an­

deren öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds einschließ­

lich aller kirchlichen und religionsgenossenschaftlichen Körperschaften 

und Stiftungen befinden" "das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung 

insolange als gegeben (gilt), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag 

des Eigentümers oder Besitzers oder von Amts wegen das Gegenteil festge­

stellt hat." (Durch die Novelle 1978 wurden die Stiftungen aus dem gegen­

ständlichen Personenkreis genommen, das Wort "Besitz" gestrichen und die 

Möglichkeit eröffnet, daß von Amts wegen auch positive Feststellungsbe­

scheide erlassen werden können.) 
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Diese für das Jahr 1923 sicherlich notwendige Regelung (es konnten damals 

nicht so viel Verfahren auf einmal durchgeführt werden) ist vor allem bei 

unbeweglichen Denkmalen in dieser Form nicht länger aufrechtzuerhalten. 

Es muß nämlich bedacht werden, daß sämtliche Denkmale im Sinne der Legal­

definition des § 1 Abs. 1, sohin sämtliche Objekte mit einer auch nur 

ger i n gen geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeu­

tung, sobald sie sich im Eigentum einer der genannten juristischen Per­

sonen befinden, kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, 

mag ein allfälliges Verfahren (über Antrag oder von Amts wegen) letztlich 

auch ergeben, daß ein öffentliches Interesse an der Erhaltung im Sinne 

des Denkmalschutzgesetzes, tatsächlich gar nicht gegeben ist. Da der 

Denkmalbegriff im Sinne des § 1 Abs. 1 nicht exakt abgrenz bar ist, ist es 

daher - vor allem Nichtfachleuten - in manchen Fällen nicht klar, ob nun 

ein Objekt kraft gesetztlicher ,Vermutung unter Denkmalschutz steht oder 

ni.cht; vor allem bei Grenzfällen kommt es daher zu Rechtsunsicherheit. 

Die in den letzten beiden Jahrzehnten vom Bundesdenkmalamt forciert 

durchgeführte Inventarisierung des österreichischen Denkmalbestandes im 

weitesten Sinn, gibt - noch immer unvollständig - eine Vorstellung vom 

Umfang dieses weitesten Denkmalbegriffesund läßt klar erkennen, 

daß - nach einem Feststellungsverfahren - letztlich nur ein Bruchteil 

tatsächlich unter Denkmalschutz bleiben würde •. 

Von der Möglichkeit des Antragsrechts auf negative Feststellung wurde von 

den Eigentümern leider nur selten Gebrauch gemacht, das gleiche muß von 

der Möglichkeit der amtswegigen Feststellung gesagt werden. Die im Denk­

malschutzgesetz zwischen 1923 und 191'8 vorgesehene Regelung, daß bei je­

der Veränderung eines § 2-Denkmals vom Bundesdenkmalamt festzustellen 

ist, ob das Objekt nun tatsächlich (weiter) unter Denkmalschutz stehen 

soll oder nicht, wurde bedauerlicherweise gleichfalls so gut wie nie an­

gewandt, sodaß es auch durch diese Bestimmung nicht zu entsprechenden be­

scheidmäßigen Klarsteilungen kam. 

Die Herstellung eines für die Rechtssicherheit zweifelsfreien klaren Zu­

standes zumindest bei unbeweglichen Denkmalen und damit verbunden eine 

klare Erfassung des in Österreich unter Denkmalschutz stehenden Denkmal­

bestandes (auch im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 

15. März 1978, E 20 - NR/XIV. GP., worin der Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung ersucht wurde "alle in Österreich dem Denkmalschutz 

anvertrauten Güter zu erfassen ••• um ••• einen Gesamtüberblick über den 
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Bestand ••• der denkmalgeschUtzten Objekte sicherzustellen") erscheint 

daher vordringlich. 

Durch die kUnftig erfolgende Ersichtlichmachung der fUr das gegenständ­

liche Objekt geltenden Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung 

soll bis zum 31. Dezember 2010 eine klare Situation geschaffen werden. Ab 

diesem Datum soll auf Grund der neuen Bestimmungen.dafUr Gewähr geleistet 
unbewNüiche sein, <laßt Defikmäie, die kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz 

stehen, im A2-Blatt des Grundbuches ersichtlich gemacht sind. Andernfalls 
wär~ ab diesem Zeitpunkt ein Verfahren gem. § 3 Abs. 1 erforderlich. 

Sinn der neuen Bestimmung ist es, daß ab 1. Jänner 2011 jede rechtswirk­

same (also im Ubertretungsfall auch ~t Strafsanktionen bedrohte) Unter­

schutzstellung eines unbeweglichen Denkmals kraft gesetzlicher Vermutung 

aus dem Grundbuch ersichtlich sein muß und der EigentUmer ab diesem Zeit­

punkt nicht selbständige Uberlegungen anzustellen braucht, ob das ihm ge­

hijrige Objekt nun auf Grund der Bestimmung des § 2 Abs. 1 ex lege unter 

Denkmalschutz steht oder nicht. 

Das Recht, Anträge auf Feststellung des tatsächlichen ijffentlichen Inter­

esses zu stellen, bleibt den EigentUmern (und sonstigen Antragsberechtig­

teo) aber auch nach dem 31. Dezember 2010 v61lig unbenommen. Sie sind 

daher jederzeit in der Lage, ohne fristmäßige Beschränkung rechtsverbind­

lich vom Bundesdenkmalamt feststellen zu lassen, ob es sich nun um ein 

Objekt handelt, dessen Erhaltung tatsächlich im ijffentlichen Interesse 

gelegen ist oder nicht. 

Zu § 2 Abs. 3 

Der Absatz bezieht sich - wie die Absätze 1 und 2 - selbstverständlich 

gleichermaßen auf unbewegliche wie auch auf bewegliche Denkmale. 

Bei den in diesem Absatz erwähnten Feststellungen gemäß § 4 Abs. 2 in den 

Fassungen vor der Novelle 1978 handelte es sich um eine Bestimmung, die 

besagte, daß bei Denkmalen, auf die die Bestimmungen des § 2 zutreffen, 
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bei der Erteilung einer Bewilligung zu Veränderungen (sowie bei der Er­

te~lung der Zustimmung zum Verkauf gemäß dem nunmehrigen§ 6 Abs. 2) 

festzustellen ist, ob ein ijffentliches Interesse an der Erhaltung des 

Denk als besteht. Da die Bestimmung des § 4 Abs. 2 sich formell auch auf 

Verfahren wegen beabsichtigter Zerst6rung eines Denkmals bezog, wären 

auch Bescheide denkbar, die das Bffentliche Interesse an der Erhaltung 

zwar feststellen, aber einer Zerst6rung zustimmten; wurde von der 

Zerst6rungsbewilligung nicht Gebrauch gemacht, wäre eine 

Ersichtlichmachung gemäß § 3 Abs. 2 selbstverständlich auch in einem 

solchen Fall mBglich. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind rückwirkend. 

Zu Zif. 7. 

Zu § 3 Abs. 1 

Die bisherige Bestimmung, daß die Bescheide schriftlich zu erlassen sind, 

erübrigt sich an dieser Stelle, da nunmehr in § 13 Abs. 1 generell fest­

gelegt wird, daß sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses Bundesgesetzes 

ergehen, s~hriftlich zu erlassen sind (siehe Zif. 21). 

Zu § 3 Abs. 2 

Diese Bestimmung wird parallel zur Bestimmung des § 2 Abs. 4 erweitert. 

Eine Antragsm6glichkeit auf L6schung einer überholten Eintragung fehlt in 

der derzeitigen Fassung des Denkmalschutzgesetzes. 

Ein Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ersichtlich­

machungen im Grundbuch muß in Zeiten breit angelegter Feststellungen des 

6ffentlichen Interesses an der Erhaltung von Denkmalen, der Errichtung 

von Fundhoffnungsgebieten, laufender Verfahren (wanrend derer aber eine 
I 

rechtswirksame Unterschutzstellung besteht) sowie der Vornahme von Er­

sichtlichmachungen von Feststellungen (Unterschutzstellungen), die be­

reits viele Jahrzehnte zurückliegen, (noch) ausgeschlossen bleiben. Aus 
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diesem Grund wird im letzten Satz diese Absatzes normiert, daß das Bun­

desdenkmalamt zu Mitteilungen, auf Grund derer Ersichtlichmachungen . 
durchzuführen oder zu löschen sind, nicht verpflichtet ist. Klarheit 

könnten nur Anfragen an das Bundesdenkmalamt bringen. Fraglos aber würden 

unrichtige (oder fehlende) Ersichtlichmachüngen bei der allfälligen Beur­

teilung des "guten Glaubens" mit zu berücksichtigen sein. 

Zu Zif. 8. 

Zu § 4 Abs. 1 

Das Wort "Bestand" ist bisher unklar und konnte allenfalls auch bloß ein­

geschränkt als "Bestehenbleiben" aufgefaßt werden. Es wird deshalb mit 

dem Klammerausdruck "(Substanz)" hinsichtlich seiner Bedeutung näher er­

klärt.Diese Definition entspricht der historischen Auslegung sowie dem 

üblichen Sprachgebrauch in der Denkmalpflege, die das Wort "Bestand" üb­

licherweise für den Begriff "Substanz" verwenden. 

Durch eine Entscheidung des Ober.sten Gerichtshofes (5. Juni 1984, 

10 Os 61/84-8), der eine (nach Ansicht der Denkmalschutzbehörde) bloße 

Veränderung eines Denkmals in einem Strafverfahren bereits als Zerstörung 

qualifizierte, sind nähere Bestimmungen, wann eine Zerstörung vorliegt 

(und wann eine bloße Veränderung), notwendig geworden~ um unterschied­

liche Entscheidungen zwischen Gericht und Verwaltungs behörde zu vermei­

den. 

Die Bestimmung in lit. e), dem Bundesdenkmalamt gleichsam ein Vorkaufs­

recht für Abbruchmaterial einzuräumen, beruht auf der Erfahrung, daß 

solches Abbruchmaterial in der Denkmalpflege immer mehr gebraucht wird, 

jedoch vielfach zersti5rt oder verschleudert wird und so der Denkmalpflege 

verloren geht. 

Zu § 4 Abs. 2: 

Siehe die analogen Ausführungen zu § 6 Abs. 1 (Zif. 15). 
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Zu Zif. 9. 

Zu § 5 Abs. 1 

Für Zerstörungsverfahren wird nunmehr im Gesetz ein Part ei recht des Lan­

deshauptmanns sowie des BUrgermeisters aufgenommen und dem Landeshaupt­

mann Uberdies das Recht eingeräumt, selbs~ Anträge im Sinne dieses Ab­

satzes zu stellen. Diese Partei- und Antragsrechte stehen gleichermaßen 

auch in Verfahren zur Feststellung, daß ein unter Denkmalschutz stehendes 

Objekt seine Bedeutung, die seine Erhaltung als im öffentlichen Interesse 

gelegen erscheinen ließ, verloren hat, zu. (Siehe auch zu Abs. 6 

(Zif. 12) und zu§ 1 Abs. 4 (Zif. 4». 

Zu Zif. 10. 

Zu § 5 Abs. 3 

Dieser Absatz enthält eine teilweise Ubertragung der DurchfUhrung von 

Veränderungsverfahren in die mittelbare Bundesverwaltung. Die generelle 

Einbringung der Anträge beim Bundesdenkmalamt und die erst von diesem er­

folgende Weitergabe an die Bezirksverwaltungsbehörde soll sicherstellen, 

daß die vom Gesetz geforderte Vermeidung einer Gefährdung des Objektes im 

breiten wissenschaftlichen Spektrum seiner Bedeutung, die unter Umständen 

nur von besonderen Fachleuten, wie sie dem Bundesdenkmalamt zur VerfUgung 

stehen, erkannt werden können, vermieden wird. 

Eine genauere Abgrenzung der Maßnahmen muß infolge ihrer besonderen Dif­

ferenziertheit unterbleiben. Es wird sich jedoch weitgehend um Maßnahmen 

handeln, die auch im Rahmen der Ortsbildpflege häufig eine wichtige Rolle 

spielen. 

Zu § 5 Abs. 4 

Bewilligungen zu Veränderungen und Zerstörungen erlöschen wohl nach zwei 

Jahren, doch zeigt die Erfahrung, daß die im Baurecht geUbte Praxis, von 

diesen Bewilligungen nur in kleineren Etappen Gebrauch zu machen, um die 

Bewilligungen nicht zu verlieren, unterbunden werden muß. Der bloße Be­

ginn einer Veränderung oder Zerstörung (z.B. das Aushängen von Fenstern, 

das Umlegen von Zwischenwänden und dergleichen) ohne zielgerichtete und 

angeme~sene Fortsetzung dieser Maßnahmen, kann nicht als "tatsächlicher 

Gebrauch" gewertet werden. Jene Maßnahmen, die das Erlöschen der Bewilli­

gungen verhindern, müssen daher solcher Art sein, daß sie zielgerichtet 
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und effizient den bewilligten Effekt erreichen. Dies bezieht sieh auch 

auf die Dauer der Durchführung der Maßnahmen, die einer normalen, durch­

schnittlichen Dauer (Dauer der Veränderungen oder der Zerst~rung) ent­

sprechen muß. Damit soll das spekulative Ansuchen um Bewilligungen unter 

Vorspiegelung falscher Motive und Notwendigkeiten besonders unterbunden 

werden. 

Die Bestimmung ist auch insoferne von Bedeutung, als die Vornahme von 

Veränderungen oder Zerst~rungshandlungen nach Ablauf der Bewilligungen 

eine bewilligungslose Zerstörung oder Veränderung eines Denkmals dar­

stellt. 

Der Hinweis auf § 14 Abs. 6 soll vor allem auf die dort niedergel~gte 

Grenze des MC5glichen ("soweit dies nach der jeweiligen Sachlage möglich 

ist") Bezug nehmen. 

Zu Zif. 12. 

Zu § 5 Abs. 6 

Eine Negativfeststellung dahingehend, daß die Erhaltung eines Objektes 

wegen Verlusts seiner Bedeutung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes nicht 

mehr im C5ffentlichen Interesse gelegen ist, fehlte bisher. Auch die Judi­

katur des Verwaltungsgerichtshofes, die in einem (einmaligen) Erkenntnis 

des Jahres 1960 (Zl. 2121/59) von der M~glichkeit des Identitätsverlustes 

des Denkmals und damit einem automatischen Erl~schen des Denkmalschutzes 

ausging (da das Objekt im Anlaßfall durch Kriegsereignisse von einem 

Schloß zu einer Ruine verändert wurde) brachte nur Rechtsunsicherheit. 

In allen Unterschutzstellungsverfahren und Verfahren zur Zerst~rung eines 

Denkmals wird den gleichen Parteien so wie bei der UnterschutzsteIlung 

oder der Zerst~rung eines Denkmals ParteisteIlung eingeräumt, darunter 

auch dem Landeshauptmann und dem Bürgermeister. Dem Landeshauptmann kom­

men überdies Antragsrechte zu. 

Zu Zif. 13. 

Zu § 5 Abs. 7 

Zur "Erhaltung" eines Denkmals gehi:Sren auch vorrangig alle Maßnahmen ei­

ner "Sicherung". Der bisherige Klammer~usdruck hinsichtlich Zinsen-Zu­

schüsse wurde um das Wort "insbesondere" verkürzt, da sich gezeigt hat, 
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daß die ursprünglich geplante Zinsstützungsaktion einen unverhältnismäßig 

hohen Arbeitsaufwand mit sich gebracht hätte, demgegenüber positive Aus­

wirkungen kaum zu erwarten gewesen sind. Die jetzige Formulierung 

schließt allfällige Zinsen-Zuschüsse aber nicht aus. 

Soweit kein Rechtsanspruch (Abs. 8) besteht, können diese Zuschüsse ge­

währt werden, "um die Tragung der in diesem Absatz erwähnten Kosten dem 

Denkmaleigentümer zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es wird. sich zu­

meist um Kosten denkmalpflegerisch relevanter Art handeln (zum Zweck der 

physischen Erhaltung des Objekts als Denkmal) und nur in seltenen Fällen 

um Maßnahmen einer Revitalisierung, da dies nicht primäre Aufgabe des 

Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege sein kann. Grund der Gewährung von 

Zuschüssen ist in allen Fallen der, daß die Erhaltung von unter Denkmal~ 

schutz stehenden Objekten "im öffentlichen Interesse gelegen"ist (§ 1 

Abs. 1) und damit auch eine Eigentumsbeschränkung (Veränderungs- und Zer­

störungsverbote) verbunden ist. Die Vergabe dieser Zuschüsse ist daher 

zwar im budget rechtlichen, im allgemeinen aber nicht im tatsächlichen 

Sinn als Förderung (Subvention) zu bezeichnen, es handelt sich vielmehr 

in hohem Ausmaß um Aufwendungen "im öffentlichen Interesse". 

Die Vergabe von Zuschüssen für Denkmale im weitesten Sinn (§ 1 Abs. 1 

er~ter Satz), die nicht unter Denkmalschutz stehen, ist im allgemeinen 

nur dann denkbar, wenn diese Maßnahmen im Hinblick auf (benachbarte) un­

ter Denkmalschutz stehende Objekte günstig sind (Maßnahmen des Umgebungs­

schutzes). 

Zu Zif. 14. 

Zu § 5 Abs. 8 

In diesem Absatz wird ein Rechtsanspruch auf Ersatz von Mehrkosten ins 

Denkmalschutzgesetz aufgenommen, der aber spezifisch auf jene Mehrkosten 

beschränkt ist, die durch bescheidmäßige Aufträge des Bundesdenkmalamtes 

zum ZweCk von ansonsten nicht auf tragbaren Änderungsmaßnahmen (wie etwa 

Zurückrestaurierungen) entstehen. Dadurch wird im Denkmalschutzgesetz 

erstmals die Möglichkeit geschaffen, denkmal ändernde Maßnahmen a n z u­

o r d ne n, doch mußte dies mit einem Rechtsanspruch auf Ersatz von 

Mehrkosten verbunden werden, da andernfalls verfassungsrechtliche Beden­

ken am Platz wären. 
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Ein "rechtmäßig" bestehende~ Erscheinungsbild ist ein solches, das den 

Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes entspricht, also vor allem den Be­

stimmungen der §§ 4 und 5. Wann und von wem Veränderungen widerrechtlich 

vorgenommen wurden, ist für den Begriff der "Rechtmäßigkeit" auch von Be­

lang, wenn eine Anordnung gemäß § 14 Abs. 6 (Wiederherstellung) getroffen 

werden soll. 

Die Bestimmung ähnelt zwar den Bestimmungen des § 17 des Salzburger Alt­

stadterhaltungsgesetzes 1980, beschränkt sich jedoch auf nur ganz spezi­

fisch umschriebene Aufträge des Bundesdenkmalamtes. Das Bundesdenkmalamt 

kann daher derartige bescheidmäßige Vorschreibungen nur in wichtigen Fäl­

len und nur in jenem Ausmaß erteilen, als ihm dies auf Grund der budget­

rechtlichen Situaation auch tatsächlich m6glich ist. 

Die "anderen Gesetze" sind vor allem die Bauordnungen sowie die diversen 

Altstadterhaltungs- und Ortsbildschutzgesetze. In den Bescheiden ist der 

Umfang des Rechtsanspruches m6glichst auch schon ziffernmäßig festzu­

setzen; gegen die festgesetzte H6he ~es Rechtsanspruches ebenso wie auch 

gegen die Unterlassung der Festsetzung eines Rechtsanspruches kann Beru­

fung erhoben werden. 

Zu Z!f. 15. 

Zu§ 6 Abs. 1 

Eine Änderung des ersten Satzes dieses Absatzes gegenüber dem bisherigen 

Text wird aus dem Grund vorgenommen, um einen Redaktionsfehler in der No­

velle 1978 2;.U beseitigen. 

Die Bestimmung des letzten Satzes erfolgt, da etwa die Umwandlung der 

Österrei~hischen Sal~nen in eine Aktiengesellschaft (und damit keine in 

§ 2 Abs. 1 genannte juristische Person) durch Gesetz erfolgte und durch 

diese - durch Gesetz vorgenommene - Umwandlung Objekte, die bis dahin den 

Bestimmungen des § 2 Denkmalschutzgesetz unterworfen waren, schlagartig 

den Bestimmungen des § 3 unterworfen wurden. Die Rechtsmeinung, daß es 

sich hiebei um eine "freiwillige Veräußerung" von Denkmalen durch den Ei­

gentümer "Republik Österreich" handelte und daher die Objekte (da ohne 

Zustimmung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert) weiter den Be­

stimmungen des § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz, unterlagen, wurde von der 

Literatur überwiegend nicht geteilt. Es muß daher für die Zukunft ent­

sprechend rechtliche Vorsorge für die zu erwartende Wiederholung derarti­

ger Maßnahmen getroffen werden. 
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Zu § 6 Abs. 2 

Die im gestrichenen dritten Satz bisher enthaltene Bestimmung, daß diese 

Feststellung sämtliche Rechtsfolgen eines Bescheides gemäß § 3 Abs. 1 

hat, wird nunmehr in die neue Bestimmung des § 2 Abs. 4 aufgenommen. 

Zu Zif. 16. 

Zu § 6 Abs. 6 

Im Denkmalschutzgesetz fehlt eine Bestimmung, welche Folgen sich an den 

Umstand knüpfen, wenn sich eine Sammlung im Eigentum (nicht nur im 

Miteigentum) mehrerer Personen befindet oder ilUEigentum mehrerer 

Personen geraten. Durch die vorliegende Bestimmung soll hier Klarheit 

geschaffen werden. Die Bestimmung ist nie h t rückwirkend. Das 

Bundesdenkmalamt muß hinsichtlich Sammlungen, wie sie seit 1923 unter 

Denkmalschutz gestellt werden, soweit notwendig entsprechend den 

numehrigen Eigentumsverhältnissen allenfalls neue Bescheide erlassen. 

Zu Zif. 17. 

Zu § 7 

Neu eingefübrt wird vor allem die M6glichkeit, daß die Bezirksverwal­

tungsbeh6rden auch ohne ~itrag des Bundesdenkmalamtes Sicherungsmaßnahmen 

anordnen kl:Snnen. 

Klargestellt wird überdies, daß Anordnungen gemäß § 7 (ebenso wie ALiord­

nungen gemäß § 8) nicht nur durch Bescheid sondern auch durch Verordnung 

getroffen werden k6nnen. 

Zu Zif. 18. 

Zu § 8 Abs.l 

Neu eingeführt wird die M6glichkeit, daß die Bezirksverwaltungsbehl:Srden 

auch ohne Antrag des Bundesdenkmalamtes tätig werden k6nnen. 

Zu§ 8 Abs. 2 

Dieser Absatz sieht erstmals die M6glichkeit der Anordnung der Beseiti­

gung b e r e i t s b e s t ehe n der stl:Srender Bauwerke (für 

die aber eine Bewilligung der Baubehl:Srde vorliegt) unter bestimmten Um-

216/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 127 von 191

www.parlament.gv.at



I 
.1 

I 

216/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)128 von 191

www.parlament.gv.at



- 17 -

ständen vor. Die Bestimmung hinsichtlich der M~glickeit der entschädi­

gungslosen Beseitigung solcher Bauwerke ist nicht rückwirkend und kann 

daher etwa nicht auf Bauverhandlungen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

angewandt werden. 

Zu Zif. 18. - 20. 

Zu §§ 9 - 12 

Durch die Änderung der bestehenden Bestimmungen werden Maßnahmen des Bo­

dendenkmalschutzes künftig teilweise in mittelbarer Bundesverwaltung vor­

genommen, eine enge Zusammenarbeit zwischen Landeshauptmann und Bundes­

denkmalamt ist Uberdies in einer ganzen Reihe von Fällen vorgesehen. 

Zu § 9 Abs. 1 

Bundes- und Landesmuseen sind solche, die sic~ im Eigentum des Bundes 

oder eines Landes befinden. Im Hinblick auf diesbezügliche Unklarheiten 

(manche Museen des Bundes oder der Länder werden etwa als Vereinsmuseen 

geführt) sind sie - soweit sie als Meldestellen in Frage kommen - vom 

Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung in einer Verordnung aufzu­

zählen. Gemeindemuseen haben zumeist nicht jene erfahrenen Archäologen, 

daß eine Aufnahme in diese Bestimmung m~glich wäre. 

Zu § 9 Abs. 3 

Die Genehmigungen zur Aufhebung von Beschränkungen bzw. zur Fortsetzung 

von Arbeiten bedUrfen ausnahmsweise keines schriftlichen Bescheides, um 

unn~tige Verz6gerungen (etwa bis zum Eintritt der Rechtskraft etc.) zu 

vermeiden, wohl aber eines k~aren Festhaltens dieser Anordnungen, um 

künftige WidersprUchlichkeiten auszuschalten. 

Zu § 9 Abs. 4 - 6 

Die in diesen Absätzen aufgenommene Bestimmung, die im derzeit geltenden 

Denkmalschutzgesetz vielfach fehlen, sollen klare und für die Forschung 

und dem Schutz der Bodendenkmale unbedingt notwendige Bestimmungen brin­

gen. Die Bestimmungen entsprechen jenen Notwendigkeiten, wie sie sich aus 

der täglichen Praxis ergeben. 

Zu § 10 

Während die Bestimmungen des § 9 die sogenannten Zufalls funde regeln, 

regelt § 10 die Vorgangsweie bei der DurchfUhrung bewilligter wissen­

schaftlicher Grabungen. 
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Die Grabungsbewilligungen sollen nunmehr künftig vom Landeshauptmann in 

mittelbarer Bundesverwaltung erteilt werden, dies nicht zuletzt im Hin­

blick auch auf die Bestimmungen des § 11 betreffend die neu einzuführen­

den Fundhoffnungsgebiete, die gleichfalls in mittelbarer Bundesverwaltung 

administriert werden. Ansonsten enthält ebenso wie § 9 auch § 10 viele 

Bestimmungen, die einen für die Wissenschaft notwendige geregelte Vor­

gangsweise bei der Durchführung der Grabungen, der Durchführung der Mel­

dungen etc. vorsieht. 

Hinsichtlich der eingehenden Fundmeldungen hat das Bundesdenkmalamt eine 

entsprechende Fundkartei sowie eine regelmäßig erscheinende Funddokumen­

tation aller in Österreich gemachten Funde an Bodendenkmalenzentral zu 

führen bzw. herauszugeben. Diese Maßnahmen gehen über die derzeit beste­

henden Einrichtungen des Bundesdenkmalamtes (auch über die derzeit vom 

Bundesdenkmalamt herausgegebenen "Fundberichte aus Österreich") was Wis­

senschaftlichkeit und Umfang betrifft hinaus. 

Zu § 11 

Durch diesen Absatz werden "Fundhoffnungsgebiete" eingeführt. Maßnahmen 

auf diesem Gebiet werden in mittelbarer Bundesverwaltung vom Landeshaupt­

mann durchgeführt. 

Die Einführung dieser Fundhoffnungsgebiete ist nicht nur aus den Erfah-
I 

rungen der täglichen Praxis notwendig, sondern besteht für Österreich 

auch auf Grund des Europäischen Ubereinkommens zum Schutz des archäologi­

schen Erbes, BGBI.Nr. 239/1974, einer Konvention im Rahmen des Europa­

rates, die intern.ationale Verpflichtung, derartige Fundhoffnungsgebiete 

einzuführen. Artikel 2 dieser Konvention bestimmt nämlich: 

"Zur Sicherung des Schutzes von Fundstellen und Lagern, die archäologi­

sche Hoffnungsgebiete sind, verpflichtet sich jede vertragschließende 

Partei, im Rahmen des Möglichen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei­

fen, um 

a) solche Lagen und Fundgebiete von archiäologischem Interesse abzugren­

zen und zu schützen; 

b) Schutz zonen für die Erhaltung von Sachzeugnissen zur Ausgrabung durch 

spätere Generationen von Archäologen zu schaffen." 
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Zu § 12 Abs. 1 

Die Aufnahme der Bestimmung, daß Restaurierproben, Fotoaufnahmen und Gra­

bungen geduldet werden mUssen, erscheint auch trotz der in der Praxis be­

reits längst Ublichen derartigen Vorgangsweise zum Zweck der rechtlichen 

Absicherung notwendig. 

Zu § 12 Abs. 2 

In diesen Absatz wird die Verpflichtung aufgenommen, Uber Mängel des 

Denkmal:s Auskunft zu geben, um einem allfälligen heimlichen Verfallenlas­

sen (etwa Nichtbeseitigung statischer Mängel) rechtzeitig entgegenwirken 

zu können. 

Zu § 12 Abs. 4 

Das Bundesdenkmalamt ist einerseits berecht-igt, AuskUnfte im Interesse 

des Denkmalschutzes und der Forschung hierUber zu erteilen, andererseits 

aber sollen diese Forschungsergebnisse nach Möglichkeit auch der sonsti­

gen einschlägigen Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Hiebei werden 

sich Grenzen bei der Administration dieser Zugänglichmachung ebenso erge­

ben wie auch gesetzliche Grenzen, wie sie etwa das Datenschutzgesetz 

zieht. 

Zu § 12 Abs. 5 

Neu eingefUhrt werden. Mi tglieder einer sogenannten "Denkmalwacht ", welche 

vom Landeshauptmann bestellt werden können. Es handelt sich hiebei um 

ehrenamtliche Mitglieder, denen. selbstverständlich ihre Aufwendun-

gen - analog den Mitgliedern des Denkmalbeirates - zu ersetzen sind • 

. 
Die Aufgabe der Mitglieder dieser Denkmalwacht besteht darin, dem Bundes-

denkmalamt, dem Landeshauptmann und der Bezirksverwaltungsbehörde Gefah­

ren fUr Denkmale zur Kenntnis zu bringen. Hiebei ist zu betonen, daß es 

sich hiebei vielfach nicht um Gefahren handeln wird, die etwa als Gefahr 

der Ubertretung von Vorschriften, des Denkmalschutzgesetzes bezeichnet 

werden mUßten. 

Zu Zif. 21 

Zu § 13 Abs. 1 und 2 

Diese Absätze normieren fUr das ganze Denkmalschutzgesetz, daß grundsätz­

lich nur schriftliche Bescheide rechtswirksam sind. Durch diese generelle 
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Feststellung werden die bisher im Denkmalschutzgesetz verstreuten diesbe­

züglichen Bestimmungen hinsichtlich der Erlassung bloß schriftlicher Be­

scheide zusammengefaßt. 

Andererseits wird durch die Bestimmung, daß das Bundesdenkmalamt mit Be­

scheid feststellen kann, daß Detailmaßnahmen keines gesonderten ergänzen­

den Bescheides sondern bloß des Einvernehmens mit dem Bundesdenkmalamt . 

bedürfen, der Pr,axis insoferne Rechnung getragen, als etwa im Zuge von 

Restaurierungsmaßnahmenerfahrungsgemäß eine große Fülle kleiner und 

kleinster Detailmaßnahmen, hinsichtlich derer die Aufnahme in Bescheiden 

nicht oder nur in unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre, geregelt 

werden muß. Eine Ausnahme bildet auch die Genehmigungsbestimmung des § 9 

Abs. 3 letzter Satz (siehe oben). 

Zu § 13 Abs. 2 

Dieser Absatz beinhaltet die bisherigen Regelungen des § 13, der §§ 7, 8 

und 14 Abs. 6, und zieht diese Bestimmungen gleichzeitig auch mit den 

analogen neuen Bestimmungen für die Rechtsmittel in Verfahren der mittel­

baren Bundesverwaltung gemäß § 5 Abs. 3 sowie des § 10 Abs. 2, 3 und 4 

und § 11 Abs. 1 bis 3 zusammen. 

Zu Zif. 22. 

Zu § 14 Abs. 1 

Die neuen Bestimmungen hinsichtlich der Klarstellung,ob ein Denkmal zer­

stört oder nur verändert wurde, entspricht den analogen Bestimmungen des 

§ 4 Abs. 1,lit. a) sowie des § 5 Abs. 6. Die Feststellungen müssen auf 

die unmittelbaren Folgen der Tat abgestellt sein, wenn das Denkmal nach 
/ 

Abschluß der Tat weiter zerstört (verändert) wurde. (Siehe auch die Aus­

führungen zu § 4 Abs. 1.) 

Zu § 14 Abs. 2 

Bei der Änderung handelt es sich ausschließlich um eine stilistische Ver­

besserung gegenüber der bisherigen Formulierung. 

Zu Zif. 23. 

Zu § 14 Abs. 6 

Der letzte Satz dieses Absatzes . regelt derzeit die Rechtsmittelinstanzen 

in Verfahren zur Wiedererrichtung des früheren Zustandes eines Denkmals. 
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Diese Regelung erübrigt sich durch die nunmehrige generelle Rechtsmittel­

regelung in § 13 Abs. 3. 

Zu Zif. 25. 

Zu § 14 Aba. 8 

Eine entsprechende Bestimmung fehlte bisher. In der Praxis führte dies 

vor allem immer wieder zu Verzögerungen. 

Zu Zif. 27. 

Zu § 16 Abs. 2 

Es erscheint für dringend angebracht, daß die - an sich ehrenamtlich 

tätigen Mitglieder des Denkmalbeirates - zumindest für die von Ihnen ver­

faßten Gutachten (für die sie auch haften) nach dem Gebührenanspruchsge­

setz 1975 entlohnt werden und den Gutachtern nicht lediglich ihre Aufwen­

dungen ersetzt werden. 

Zu § 16 Abs. 3 

Eine entsprechende Klarstellung über die Auswirkungen, wenn der Denkmal­

beirat sich verschweigt, fehlt im geltenden Gesetzestext. 

Zu Zif. 28. 

Die Bestimmungen des bisherigen § 18 können im Hinblick auf die Novelle 

zum Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut, BGB1.Nr. 253/1985, ersatzlso ge­

strichen werden. 

Zu Zif. 29. 

Zu § 19 

Die bisherigen Absätze 1, 2 und 3 wurden durch das Einkommensteuergesetz 

1988, BGB1.Nr. 400/88, derogiert. 

§ 8 Abs. 2 EStg 1988 entspricht jedoch teilweise dem bisherigen Absatz 1 

und 3, § 28 Abs. 3 EStg 1988 teilweise dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Artikel 11 

Bei diesem Artikel handelt es sich um Ubergangsbestimmungen. 
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Die Bestimmung, daß die §§ 9 ~ 11 erst zu einem späteren Zeitpunkt (etwa 

zwei Jahre) wirksam werden sollen, hat seinen Grund darin, daß auf dem 

Gebiet der Bodendenkmalpflege zahlreiche Änderungen (mittelbare Bundes­

verwaltung, neue Funddokumenationen etc.) sowie Neuerungen (Fundhoff­

nungsgebiete) entsprechender Vorbereitungsarbeiten bedürfen. 

So wird es etwa notwendig sein, daß die Länder für die ihnen nunmehr in 

.mittelbarer Bundesverwaltung zukommenden Aufgaben bereits für geeignete 

Fachbeamte und Einrichtungen in ausreichender Zahl Vorsorge treffen. 
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III. Finanzielle Auswirkungen 

Unmittelbare finanzielle Auswirkungen werden sich im wesentlichen in 

nachfolgender HBhe ergeben: 

1. Die MBglichkeit, Änderungen an einem Objekt vornehmen lassen zu kBnnen 

(§ 5 Abs. 8), wird zwar auf wenige Fälle beschränkt bleiben müssen, 

wäre aber mit etwa S 1,000.000,-- jährlich zur Bezahlung von Rechtsan­

sprüchen zu veranschlagen. 

2. Die Entfernung stBrender Bauwerke unter Bezahlung einer Entschädigung 

(§ 8 Abs. 2) müßte mit etwa S 500.000,-- jährlich bewertet werden. 

3. Für die Herstellung der neuen, erweiterten Funddokumeneation wäre ein 
" . 

Betrag von S 1,500.000,- vorzusehen. DCil die bisherigen Kosten für die 

jährliche Herausg~b}'! der' derzeitigen "Fundberichte aus Österreich" 

(welchesodann im Hinblick auf die neue Funddokumentation einzustellen 

wären) S 800.000,-- betragen, wäre dies ein Mehrbetrag von 

S 700.000,-. 

4. Für die Entlohnung von Gutachtern gemäß § 16 Abs. 2 müssen 

S 200.000,-- veranschlagt werden. 

5. An Planstellen beim Bundesdenkmalamt wären vor allem für 9ie Durchfüh­

rung der umfangreichen Verfahren gemäß § 2 zur Klarstellung des Denk­

malbestandes 

2 a-Planstellen für Kunsthistoriker 

2 b~Planstellen insbesondere zur speziellen Bearbeitung der außeror­

dentlich umfangreichen Arbeiten bei den grundbücher lichen Erhebungen 

aber auch bei den Erhebungen im Rahmen der Vermessungsämter notwen­

dig. Diese b-Bediensteten müßten überdies die Erledigung einfacherer 

Verfahrensvorgänge im Zusammenhang von Vorstellungen etc. bewältigen. 

I ' ~ 
, t • 
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6. Beim BundesiDinisterium für Wissenschaft und Forschung wäre eine zu­

sätzliche Planstelle für einen Juristen im Zusammenhang mit den zu er­

wartenden zahlreichen Berufungen sowohl im Zusammenhang mit den 

§ 2-Denkmalen als auch den neu eingeführten Fundhoffnungsgebieten 

(§ 11) vorzusehen. 
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12.912/1 .... 33/89 
-A- {A 

DEN K MAL S C HUT Z G E SET Z 

in der geltenden Fassung in der Fassung der geplanten Novelle· 

§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Ucschränkungcn 
finden auf von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Ge­
genstände von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller 
Bedeutung (Denkmale) Anwendung, wenn ihre Erhaitung dieser Bedeu­
tung wegen ir;n öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann 
den Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung 
oder der Lage zu anderen Gegenständen entstehen. Die Bestimmungen 
für Einzeldenkmale gelten auch für Gruppen von unbeweglichen Gegen­
ständen (Ensemble~) und Sammlungen von beweglichen Gegenständen, 
wenn diese Gruppen und Sammlungen wegen ilires geschichtlichen, 
künstlerischen .oder sonstigen kulturellen Zusammenhanges einschließlich 
ihrer Lage ein einheitliches Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zu­
sammenh_ang~~ weg<:n als Einheit im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(2) Darüber, 00 ein solches öffentliches Interesse an der Erhaltung 
eines Einzeldenkmals, einer Gruppe von unbeweglichen Gegenständen 
oder einer Sammlung von beweglichen Gegenständen besteht, elItscheidet 
das Bundesdenkmalamt unter Bedachtnahme auf die diesbezüglichen wis­
senschaftlichen Erkenntnisse und die Ziele der Haager Konvention, 
BGBI. Nr. 58/1964. 

§A 

,J 

(1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Beschränkungen finden auf .von \ 

Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände (ei~­

schließlich Uberreste und Spuren gestaltender menschlicher Bearbei­

tung) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller 

ßedeutung (Denkmale) Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Bedeutung 

wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann den 

Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung 

oder der Lage zu anderen Gegenständen entstehen. Gegenstände im Sinne 

dieses Gesetzes sind auch künstlich errichtete oder veränderte Boden­

formationen und architektonisch angelegte Freiflächen (soweit diese 

bei den nicht ohnehin zivilrechtlieh Teil eines anderen unbeweglichen 

Denkmals sind). Bodendenkmale,sind Denkmale aus Epochen und Kulturen, 

für die Ausgrabungen und Funde Hauptquelle wissenschaftlicher Er­

kenntnisse sind. Die Bestimmungen für Einzeldenkmale gelten auch für 

Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (Ensembles) und Gesamtanlagen 

von Bodenformationen und ~rchitektonisch angelegten Freiflächen sowie 

für Sammlungen von beweglichen Gegenständen, wenn diese Gruppen, Gc­

samtanlagen und Sammlungen wegen ihres geschichtlichen, künstleri­

schen oder sonstigen kulturellen Zusammenhanges eiuschließlich ihrer 

Lage ein einheitliches Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zusam­

menhanges wegen als Einheit im öffentlichen Interes~e gelegen ist. 

(2) Darüber, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Einzel­

denkmals, eines Ensembles, einer Gesamtanlage oder einer Sammlung be­

steht, entscheidet das Bundesdenkamlamt unter Bedachtnahme auf dies­

bezügliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse. 
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'" 

.. 

(3) Soweit Verfahren gemäß § 2, § 3 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 die Fest- \ 
stellung des öffentlichen Interesses an d.er ~~haltung unbeweglicher '\ 
Denkmale betreffen, kommt neben dem Elgentumer auch dem Landes-
hauptmann und dem Bürgermeister ParteisteIlung zu. , 

§ 2. (I) Bei Denkmalen, die sich im alleinigen oder überwiegenden 
Eigentum des Bundes, eines Landes, oder von anderen örrentlich-rechtli­
ehen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften einschließlich ihrer Einrichtungen 
befinden, gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung insolange als ge­
geben, als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag eines Eigentümers das 
Gegenteil festgestellt hat (UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermu-

tung). 

.... 1-

fl 

[A,{2 
(3) Soweit Verfahren gemäß 5 2, 5 3 Abs. 1 und 5 6 Abs. 2 die Feststel­

lung des 6ffentlichen Interesses an der Erhaltung unbeweglicher ~enk­

male betreffen, kommt nur dem (den) Eigentümer(n) (5 3 Abs. 3) (im 

Falle des Vorliegens eines Baurechts auch dem Eigentümer des Bau­

.rechts), dem Landeshauptmann und dem Bürgermeister Parteistellung 

zu. Bei Denkmalen, die Gegenstand eines Verlassenschaftsverfahrens 

sind, in welchem kein Kurator bestellt wurde, tritt (treten) an die 

Stelle des Eigentümers der (die) erbserklärte(n) Erbe(n). 

(4) Dem Landeshauptmann kommt das Recht zu, beim Bundesdenkmalamt Anträge 

auf Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens des 6ffentlichen 

Interesses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich Ensembles 

und Sammlungen), Veränderungen und Zerstörungen (§ 2 Abs. 1 und 3, 

§ 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 6) zu stellen. 

(1) Bei Denkmalen (§ lAbs. 1), die sich im alleinigen oder Uberwiegenden 

Eigentum des Bundes, eines Landes oder von anderen 6ffentlich-recht­

lichen Körperschaften. Anstalten. Fonds sowie von gesetzlich aner­

kannten Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer 

Einrichtungen befinden. gilt das öffentliche Interesse an ihrer Er­

haltung so lange als gegeben (stehen so lange unter Denkmalschutz), 

als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des EigentUmers oder von 

Amts wegen (Abs. 2) das Gegenteil festgestellt hat (Unterschutzstel­

lung kraft gesetzlicher Vermutung). Diese gesetzliche Vermutung gilt 

auch dann. wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum lediglich 

durch Mlteigentumsanteile zweier oder mehrerer der obgenannten Per­

sonen zustande kommt. FUr Bodenformationen und Freiflächen gemäß § 1 

Abs. 1 dritter Satz. wenn diese beide vorwiegend dem öffentlichen 

Straßenverkehr dienen, gilt diese gesetzliche Vermutung nicht. Auch 

ersetzt sie nicht eine Feststellung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 
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I. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen. 
ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tat-
sächlich gegeben ist. . 

(3) Öfe diesbezüglichen Bescheide sind schriftlich zu erlassen. 

§ 3. (1) Bei Denkmalen. auf die § 2 nicht anwendbar ist. gilt ein 
derartiges öffentliches Interesse erst dann als gegeben. wenn sein Vorhan­
densein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden ist 
(UnterschutzsteIlung durch Bescheid). Dieser ist schriftlich zu erlassen. 

, (2) Die Unterschut7.stellung von unbeweglichen De~kmalen ~~mäß 
Abs. 1 sowie auch die Feststellung des öffentlichen Inleresses gemaß § (, 

Abs. 2 7.wciter Sal7. ist über Mitteilung dcs ßUllllcsdcnklllulamtcs im 
Grundhuch von Amts wegen ersichtlich 7.U machcn. 

- 3-

~) 

{li f3 

Abs. 1 letzter Satz hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen 

Ganzen von mehreren unbeweglichen oder beweglichen Denkmalen (En­

sembles, Gesamtanlagen, Sammlungen). Bei unbeweglichen Denkmalen gilt 

diese gesetzliche Vermutung nach dem 31. Dezember 2010 nur mehr dann, 

wenn sie bis dahin gemäß § 3 Abs. 2 im Grundbuch ersichtlich gemacht 
wurde. 

(2) Das Bundesdenkmalamc kann auch. von Amts wegen feststellen, ob ein 

ijffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmales tat-
sächlich gegeben ist. 

(3) Feststellungen des Bestehens des ijffentlichen Interesses an der Er­

haltung eines Denkmals gemäß den obigen Absätzen 1 und 2, gemäß § 4 
Abs. 2 (in den Fassungen vor der Novelle BGBl.Nr. 167/1978), § 6 

Abs. 2 und § 9 Abs. 5 bewirken (ohne zeitliche Begrenzung) Sämtliche 

Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 Abs. 1 (Unterschutzste~lung 
durch Bescheid). Dies. gilt auch für Feststellungen des Vorliegens 

e~.nes einheitlichen Ganzen ·gemäß § 1 Abs. 1 letzter Satz von mehreren 

unbeweglichen oder beweglichen Denkmalen (Ensembles,Gesamtanlagen, 
• Sammlungen). 

(1) Bei Denkmalen, auf die § 2 Abs. 1 und 2 nicht anwendbar ist, gilt· ein 

derartiges öffentliches Interesse erst dann als gegeben, wenn sein 

Vorhandensein vom Bunqesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden 

1st (Unterschutzstellung· durch Bescheid). 

(2) 
. . 

Die Tatsache der Unterschut'zstellung unbeweglicher Denkmale durch Be-

.scheid oder kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2 Abs. 1 und 2, § 3 

Abs. 1, § 4 Abs. 2 in der Fassung.vor der Novelle BGBl.Nr. 167/1978, 

§ 6 Abs. 2 zweiter Satz) ist über }ütteilung des Bundesdenkmalamtes 

im Grundbuch von Amts wegen ersichtlich zu machen. Bei llegfall des 

öffentlichen Interesses an der Erhaltung (§ 2 Ahs. 1 und 2, § 5 

Ahs. 6, § 6 Abs. 2) ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung des 

Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Das Bundesdenkmalamt 

ist zu Mitteilungen gemäß diesem Absatz nicht verpflichtet. 
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.' 

(:1) Als Ei~enliimcr im Sinne dicsl's (lcsl'Izes Ailt hl'i IIllhc\\'l'!!lidll'lI 
(iegellstiillliell der grulllihikhel'liehe EiAentiimcl'. 

§ 4. (I) Bei Denkmalen, auf die die Bestimmungen des § 2 zutref­
fen oder hei denen das öffentliche Interesse an der Erhaltung gemäß § 3 
Abs, 1 oder § 6 Abs, 2 festgestellt wurde, ist die Zerstörung sowie jede 
Veränderung, die den Bestand, die überlieferte Erscheinung oder künstle­
rische Wirkung beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. I 
verboten. Einer Zerstörung ist gleichzuhalten, wenn der Eigentümer oder 
der sonstige für die Instandhahilllg Veraritwortliche die DurchfUhrung der 
für den Bestand des DeClkrrials unbedingt notwendigen Instandhaltungs­
maßnahmen in der offenbaren Absicht. es zu zerstören, unterläßt. Unbe­
dingt notwendige Sicherungsmaßnahmen, die Handlungen im Sinne des 
1. Satzes darstellen. können bei Gefahr im Verzug ohne vorherige Zu­
stimmung des Bundesdenkmalamtes bei gleichzeitiger Anzeige an dieses 
Amt getroffen werden. 

-4-

fL, 

f 3, ~ 4-

(3) Als Eigentümer im Sinne dieses Gesetzes gilt bei 'unbeweglichen Gegen­

ständen der grundbücher liehe Eigentümer. 

(l) Bei Denkmalen, die gemäß § 2, § 3 Abs. 1, 5 6 Abs. 1 oder 2 

(oder in den Fassungen vor der Novelle BGBI.Nr. 167/1978 gemäß 5 4 

Abs. 2) oder § 9 Abs. 5 unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstö­

rung sowie jede Veränderung (auch Restaurierung), die den Bestand 

(Substanz), dieUberlieferte Erscheinung oder künstlerische Wirkung 

beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 oder 3 verbo­

ten. Im einzelnen gilt des weiteren: 

a} Veränderungen an einem durch Bescheid (oder analog hiezu) unter 

Denkmalschutz stehenden unbeweglichen oder beweglichen Gegenstand 

(§ 2 Abs. 3, § 3 Abs. 1,5 9 Abs. 5) sind. ab jenem Augenblick als 

Zerstörung anzusehen, in dem die geschichtliche, künstlerische 

oder kulturelle Bedeutung dieses Objektes in einem Ausmaß zu be­

stehen aufgehört hat, daß seine Erhaltung nicht mehr im öffent­

lichen Interesse gelegen ist. Die Unterschutzstellung 4er Reste 

endet jedoch erst nach rechtskräftiger Feststellung des Erlösehens 

des öffentlichen Interesses an der Erhaltung (§ 5 Abs. 6). Das 

Bundesdenkmalamt kann bescheidmäßig feststellen, ab welchem Zeit­

punkt das Denkmal als zerstört anzusehen ist. Soweit Denkmale Teil 

eines Ensembles, einer Gesamtanlage oder einer Sammlung sind, be­

deutet die Zerstörung einer zivi lrecht li ehen Einheit nur dann zu­

gleich die Zerstörung des Ensembles, der Gesamtanlage oder der 

Sammlung, wenn das Bundesdenkmalamt mit Bescheid festgestellt hat, 

daß die Erhaltung der Reste dieses Ensembles, der Gesamtanlage 

oder dieser Sammlung deshalb als Einheit nicht mehr im 

öffentlichen Interesse gelegen ist. 

b} Für Denkmale, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter 

Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. l) gelten die Bestimmungen der 

lit. a} analog, jedoch mit der Besonderheit, daß diese Denkmale 

als zerstört gelten, wenn sie entweder ihre Eigenschaft als Denk­

mal (§ 1 Abs. 1 erster Satz) überhaupt eingebüßt haben oder in­

folg~ der Veränderung keine pOSitive Feststellung des tatsäch-

216/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
150 von 191

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



216/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 151 von 191

www.parlament.gv.at



(2) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die sich im alleini­
gen oder iiberwiegenden Eigentum der im § 2 genanntcn Personcn befin­
den, isl ohne Bewilli~lIl1g gcmiiU § (j Ahs. I verhnlcll. 

-S"- f4. 
lichen öffentlichen Interesses (§ 2 Abs. 1 oder 2) mehr möglich 

ist. 

c) Einer Zerstörung ist gleichzuhalten, wenn der Eigentümer oder 

sonstige für die Instandhaltung Verantwortliche die Durchführung 

der für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendigen Instandhal­

tungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, unter­

läßt. 

d) In die Bescheide zur Bewilligung von Veränderungen oder Zerstörun­

gen kann die Bedingung aufgenommen werden, daß für den Fall, daß 

neue, unbekannte Teile der Substanz zu Tage kommen (wie etwa Fres­

ken, Steingewände, Säulen, Holzdecken und dergleichen), die Verän­

derung, Beseitigung oder Zerstörung dieser Teile einer gesonderten 

Bewilligung des Bundesdenkmalamtes bedarf. 

e) In Bescheiden, mit denen eine Zerstörung oder Veränderung bewil­

ligt wird, kann das Bundesdenkmalamt als Bedingung (Auflage) die 

möglichst schonende Herauslösung historischen Ausstattungsma­

terials (Fliesen, Gitter, Beschläge etc.) vorschreiben sowie die 

Verpflichtung aufnehmen, daß dieses Material - soweit es der Ei­

gentümer zu veräußern gedenkt - im Interesse der Denkmalpflege 

zuerst dem Bundesdenkmalamt zum ortsüblichen Verkehrswert zum Kauf 

angeboten wird. 

f) Unbedingt notwendige Sicherungsmaßnahmen, die Handlungen im Sinne 

des ersten Satzes darstellen, können bei Gefahr im Verzug ohne· 

vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes bei gleichzeitiger An­

zeige an dieses getroffen werden. 

g) Maßnahmen im Auftrag des Bundesministers fUr Wissenschaft und For­

schung oder des Landeshauptmanns gelten nicht als bewilligungs­

pflichtig, wenn sie in Vollziehung dieses Gesetzes erfolgen. 

(2) Die freiwillige Veräußerung' von Denkmalen, 'die den Bestimmungen und 

den daraus resultierenden Beschränkungen des § 2 Abs. 1 unterliegen, 

ist ohne Bewilligung gemäß'§ 6 Abs. 1 verboten. 
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(3) Oie freiwillige VeräuUerung oder Uclastung einzelner Gegen­
stände aus einer Sammlung, auf die die Bestimmungen des § 2 nicht an­
wendbar sind, ist ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 verboten. wenn das 
Bundesdenkmalamt festgestellt hat, daß eine solche Sammlung wegen ih­
res geschichtlichen. künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zusammen- . 
hanges ein einheitliches Ganzes bildet und ihre Erhaltung als Einheit im 
öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(4) Die Veräußerung- der übrigen im Abs. 1 genannten Denkmale 
hat der Veräußerer unter Namhaftmachung des Erwerbers ohne Verzug 
dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Der Veräußerer ist überdie:; ver­
pflichtet. den Erwerber eines solchen Denkmals davon in Kenntnis zu set­
zen, daß dieses den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 

§ S. (l) Die Zerstörung sowie jede Veriinderung eines Dcnkmals 
gemäß § 4 Abs.l bedarf der schriftlichen Be\villigung des Bundcsdenk- • 
malamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im 
Verzug (§ 4 Abs. 1 dritter Satz). Der Nachweis des Zutreffens der für eine 
Zerstörung oder Veränderung geltend gemachten Gründe obliegt dem 
Antragsteller. 

(i) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung gemäß Abs. J ist 
der Denkmalbeimt (& J 6) zu hören. 

-0-

~ J-

f4, f( 

(3) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus 

einer Sammlung ist ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 verboten, wenn 

das Bundesdenkmalamt festgestellt h~t, daß eine solche Sammlung wegen 

ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zu­

sammenhanges ein einheitliches Ganzes bildet und ihre Erhaltung als 

Einheit im 6ffentlichen Interesse gelegen ist (§ 1 Abs. 1 und 2). 

(4) Die Veräußerung der übrigen im Abs. 1 genannten Denkmale hat der Ver­

äußerer unter Namhaftmachung des Erwerbers ohne Verzug dem Bundes­

denkmalamt anzuzeigen. Der Veräußerer ist überdies verpflichtet, den 

Erwerber eines solchen Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, daß die­

ses den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 

(1) Die Zerst6rung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 AbS. 1 

bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei de~n, es han­

delt sich um eine Maßnahme gemäß§ 4 Abs. 1 Ht. f) oder g). Der 

Nachweis des Zutreffens der für eine ZerstUrung oder Veränderung gel­

tend gemachten Gründe obliegt dem Antragsteller. Zur Antragsteilung 

ist jede Partei im Sinne des § 8 AVG 1950 sowie auch der Landeshaupt­

mann (§ 1 Abs. 4) berechtigt. In allen Verfahren wegen Zerstörung 

eines Denkmals gemäß diesem Absatz kommt neben diesen Personen auch 
dem Bürgermeister Parteistellung zu. 

(2) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung gemäß Abs. 1 ist der 
Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 

(3) Sofern es sich bei unbeweglichen Denkmalen nach Beurteilung des Bun­

desdenkamlatDtes um Veränderungen handelt, die keine wesentlichen, 

irreversiblen Eingriffe in den Bestand (Substanz), die überlieferte 

Erscheinung oder künstlerische "Wirkung des Denkmals bewirken und im 

Einzelfall auch nicht zu befürchten ist, daß die Bedeutung des Denk­

mals - etwa im Hinblick auf seine außerordentliche künstlerische Be­

deutung oder unter Berücksichtigung bisher bereits vorgenommener Ver-
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(3) Die ßewilligunggemilß Abs. 1 erlischt, wenn von ihr nicht inner­
halb von zwei Jahren Gebrauch gemacht wird. 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. I ist dem Antrag auf 
Veränderung eines dem Gottesdienst gewidmeten Denkmals einer gesetz­
lich anerkannten Kirche oder Religiunsgesellschaft einschließlich ihrer 

Einrichtungen auf jeden Fan soweit stattzugcben, als die Veränderung für 
die Ausübung des Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vor­
schriften der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
notwendig ist. Art und Umfang der Notwendigkeit ist auf Verlangen des 
Bundesdcnkmalamtes durch eine von der zuständigen Oberbehörde der 
betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellte Bescheini­
gung nachzuweisen. In dieser Bescheinigung ist zu allfäUigen Gegenvor-
schlägen des Bundesdenkmalamtes Stellung zu nehmen. " 

~1~ fS-

änderungen - durch die neuerlichen Eingriffe in nicht (mehr) vertret­

barer Weise geschädigt wird, hat das Bundesdenkmalamt den Antrag zur 

weiteren Behandlung an die Bezirksverwaltungsbeh15rde abzutreten, es 

sei denn, es käme hiedurch voraussichtlich zu einer beträchtlichen 

Verz15gerung bei der Entscheidung des Antrages. Ergibt sich im Zuge 

eines Verfahrens, daß die Veränderung schwerwiegender ist, als im 

Sinne des ersten Satzes angenommen, so ist das weitere Verfahren im" 

Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt zu fUhren. Ist ein Einvernehmen 

nicht zu erzielen, ist die Angelegenheit dem Bundesminister fUr Wis­

senschaft und Forschung zur Entscheidung vorzulegen. Vor dieser Ent­

scheidung ist der Denkmalbeirat (§ 16) zu h15ren. 

(4) Bewilligungen gemäß Abs. 1 erl15schen, wenn von ihnen nicht innerhalb 

von zwei Jahren tatsächlich Gebrauch gemacht wurde. Soweit nicht -

Uber Antrag - eine Änderung oder Verlängerung der" BewilÜgung durcn 

das Bundesdenkmalamt erfolgt, sind bei einem bloßen Teilgebrauch die 

Denkmale (im Sinne der Bestimmungen des § 14 Abs.6) wieder in den Zu­

stand" vor ihrer' teilweisen Zerst15rung oder Veränderung zuriickzuver­

setzen. 

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 ist dem Antrag auf Verände­

rung eines dem Gottesdienst gewidmeten Denkmals einer gesetzlich an­

erkannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Ein­

richtungen auf jeden Fall soweit stattzugeben, als die Veränderung 

fUr die AusUbung des Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen 

Vorschriften der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell­

schaft notwendig ist. Art und Umfang der Notwendigkeit ist auf Ver­

langen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen Ober be­

h15rde der betreffenden Kirche oder ,Re1igionsgesellschaft ausgestellte 

Bescheinigung nachzuweisen. In dieser Bescheinigung ist zu allfälli­

gen Gegenvorschlägen des Bundesdenkmalamtes Stellung zu nehmen. 
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(5) Zu den Kosten, die bei der Erhaltung (Instandsetzung) von 
Denkmalen entstehen, können im Rahmen der finanlgeselzlichen Mög­
lichkeiten Zuschüsse (insbesondere auch Zinsen-Zuschüsse) gewährt 

werden. 

-8- fS-

(6) Denkmale (einschließlich Ensembles, Gesamtanlagen und Sammlungen), 

die unter Denkmalschutz stehen.und die etwa durch Zeitablauf, Un­

glücksfäile u.a. oder widerrechtlich Qhne Bewilligung (Abs. l)·zer­

st6rt oder verändert wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr 

jene Bedeutung besitzen, deretwegen sie seinerzeit unter Denkmal­

schutz gestellt wurden, stehen weiterhin (auch hinsichtlich bloßer 

Reste) solange unter Denkmalschutz, bis das Bundesdenkmalamt über An­

trag des Eigentümers (eines Miteigentümers), des Landeshauptmannes 

oder von Amts wegen bescheidmäßig festgestellt hat, daß an der Erhal­

tung kein öffentliches Interesse mehr besteht (Denkmalschutzauf­

hebungsverfahren). Feststellungsverfahren sind weiters auch über An-

trag d~s ,Gerichtes durchzuführen, wenn dies für die Frage von Bedeu­

tung ist, ob durch die' (strafbare) Handlung ein unter Denkmalschutz 

stehendes bewegliches oder unbewegliches Objekt (einschließlich 

• Ensemble, Gesamtanlage oder Sammlung) zerstört oder nur verändert .. 

wurde. Den in Abs. 1 hinsichtlich Zerstörungsverfahren genannten Per­

sonen kommen auch in Vedahren gemäß diesem Absatz gleichermaßen An­

trags- und ParteiTechte zu. Die Feststellung, daß ein Denkmal zer­

stört· oder nur verändert (§ 4 Abs. 1 lit. a» wurde, ist· nicht 

Voraussetzung für eine Verfügung gemäß § 14 Abs. 6. 

(7) Zu den Kosten, die bei der Sicherung und Erhaltung (Instandsetzung, 

Restaurierung) von Denkmalen entstehen, können im Rahmen der finanz­

gesetzlichen MögliChkeiten Zuschüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewährt 

werden. 

(8) Ein Rechtsanspruch auf Ersatz von aus Gründen der Denkmalpflege ent­

stehenden, Mehrkosten besteht nur in jenen Fällen und in jenem Ausmaß, 

als sie aufgrund dieses Absatzes durch bescheidmäßige Vorschreibung 

~ntstehen, die ein Abgehen vom rechtmäßig bestehenden Erscheinungs­

bild oder.Bestand des Denkmals (z.B. Rückrestaurierung) bewirken, 

nicht bloß Bewilligungen, Bedingungen oder Auflagen im Rahmen eines 

Verfahrens gemäß Abs. 1 darstellen, nicht auf grund anderer Gesetze 

durchgeführt werden müssen, diese Maßnahmen (Veränderungen) anderen­

falls auf grund der Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes nicht 

(niemandem) zwingend vorgeschrieben werden könnten und im Bescheid 

der Umfang des Rechtsanspruches festgestellt wurde (Veränderungsauf-

träge). 
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§ 6. (1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die sich im 
alleinigen oder überwiegenden Eigentum der im § 2 genannten Personen 
befinden, bedarf der schriftlichen Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. 
Werden derartige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes 
freiwillig veräußert, so unterliegen sie nach wie vor den Bestimmungen 
des § 2 samt den sich daraus ergebenden RechtSfolgen. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 darfnur bei 
gleichzeitiger Narnhaflmachung des Erwerbers erteilt werden. Bei Ertei­
lung der Bewilligung zur Veräußerung an eine nicht im § 2 genannte Per­
son ist zugleich festzustellen, ob ein öffenlliches Interesse an der Erhal­
tung des Denkmals besteht. Diese Feststellung hat sämtliche Rechtsfolgen 
eines Bescheides gemäß § 3 Abs. J. Dem Erwerber kommt in diesem Ver­
fahren Parteislellung zu. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. I erlischt, wcnn von ihr nicht inncr­
halb von zwei Jahren Gebrauch gemacht wird. 

(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhaltung gemäß § 3 
Abs. 1 oder des obigen Abs. 2 als im öffenllichen Interesse gelegen festge­
stellt wurde, hat der Veräußerer unter Namhaftmachung des Erwerbers 
ohne Verzug dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Feststel­
lung des öffentlichen Interesses wird durch den Eigentumswechsel nicht 
berührt. Der Veräußerer. ist unbeschadet der Bestimmung des § 3 Abs. 2 
verpflichtet, den Erwerber eines solchen Denkmals davon in Kenntnis zu 
setzen, daß es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 

(5) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegen­
stände aus einer Sammlung im Sinne des § 4 Abs. 3 bedarf der schriftli­
chen Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Die freiwillige Veriiußerung 
oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und gemäß § 879 des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nichtig. Eine auf einzelne 'Ge­
genstände einer solchen Sammlung geflihrte 'Exekution ist auf Antrag des 
Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution auf sämtliche Ge-

, 

-1- fh 

~~ 
(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die den Bestimmungen des 

§ 2 Abs. 1 unterliegen, bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmal­

amtes. Werden derartige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmal­

amtes freiWillig veräußert, sodaß daran Zumindest zur Hälfte Eigentum 

von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten Personen entsteht, so 

unterliegen sie nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den 

sich daraus ergebenden Rechtsfolgen; Soweit die freiwillige Veräuße­

rung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer fünf Jahre nach 
erfolgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die BeWilligung zu einer Veräußerung gemäß Aba. 1 darf nur bei 

gleichzeitiger Namhaftmachung des Erwerbers erteilt werden. Bei Er­

teilung dieser Bewilligung zur Veräußerung an eine !licht in § 2 ge­

nannte Person ist zugleich festzustellen, ob ein öffentliches Inter­

esse an der Erhaltung des Denkmals besteht. Dem Erwerber kommt in 
diesem Verfahren Parteisteilung zu. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb 
von zwei Jahren Gebrauch gemacht wird. 

(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhaltung gemäß § 3 Abs. 1 oder 

des obigen Abs. 2 als im öffentlichen Interesse gelegen festgestellt 

wurde, hat der Veräußerer unter Namhaftmachung des Erwerbers ohne 

Verzug dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Feststellung des 

öffentlichen Interesses wird durch den Eigentumswechsel nicht be­

rührt. Der Veräußerer ist unbeschadec der Bestimmung des § 3 Abs. 2 

verpflichtet, den Erwerber eines solchen Denkmals davon in Kenntnis 

zu setzen, daß es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unter­
liegt. 

,(5) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus '. 

einer Sammlung im Sinne des o§ 4 Abs. 3 bedarf der schriftlichen Be­

Willigung des Bundesdenkmalamtes. Die freiwillige Veräußerung Qder 

Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und gemäß § 879 des 

Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nichtig. Eine auf einzelne 

Gegenstände einer solchen ~ammlung geführte Exekution ist auf Antrag 

des BundeSdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution auf sämtliche 
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genstände einer solchen Sammlung geführt. so können sie. wenn das Bun­
desdenkmalamt dem Gericht rechtzeitig anzeigt. daß es sich um eine 
Sammlung im Sinne des § 4 Abs. 3 handelt. nur zusammen verwertet wer­
den. 

§ 7. (J) Besteht Gefahr. daß Denkmale entgegen den Bestimmun­
gen der §§ 4 bis 6 zerstört. verändert odl!r veräußertwerden und dadurch 
das Interesse der Denkrnalpnege wesentlich gesehiidigJ wird. so hat die 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmal­
amtes die jeweils geeigneten Maßnahmen und VerHigungen zur Ahwen­
dung dieser Gefahren zu treffen, so etwa solche Gegenstände oder Samm­
lungen unter staatliche Aufsicht zu stellen. bauliche Maßnahmen an­
zuordnen und dergleichen. 

(2) Gegen Bescheide gemäß Abs. I steht dem Bundesdenkmalamt, 
dem Eigentümer des Denkmals sowie auch jeder sonstigen Partei die Be, 
ru{ung an den Landeshauptrnllnn lind in weiterer Folge an den Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung offen.· i 

§ 8. (I) Zur Vermeidung der Gcfiihrdullg und Be<;intriichligung des 
Bestandes oder Erscheinungsbildes von unbeweglichen Denkmalen durch 
Veränderung in ihrer Umgebung (zum Beispiel durch Anbringung von 

'Reklameschildern, Schaukasten. Aufschriften. Errichtung von Kiosken. 
Tankstellen oder sonstigen störenden Rauten) hat die ßeidrksverwal­
tungsbchörde auf Antrag des Bundcsdenknmlamtes Verbote 7.11 cr'lassen. 

I 

-AO-

f1-

fS 

~~/f+lfg 

Gegenstände einer sQlchen Sammlung geführt, so können sie, wenn das 

Bundesdenkmalamt dem Gericht rechtzeitig anzeigt, daß es sich um eine 

Sammlung im Sinne des § 4 Abs. 3 handelt, nur zusammen verwertet wer-
,. .., ~ -'--- .... 

den. Der Umstand, daß die Gegenstände einer Sammlung 1m Eigentum 

(oder Miteigentum) mehrer Personen stehen oder (etwa durch Erbschaft) 

gelangen, ändert nichts an der Möglichkeit der Unterschutzstellun; 
oaer deren fortdauer als Einheit 

(1) Besteht Gefahr, daß Denkmale entgegen den Bestimmungen der §§ 4 b~s 6 

zerstört, verändert oder verä~ßert werden und dadurch das Interesse 

der Denkmalpflege wesentlich geschädigt wird, so hat die zuständige 

Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder -

möglichst im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt ~ von sich aus die 

jeweils geeigneten Maßnahmen und Verfügungen zur Abwendung dieser Ge­

fahr zu treffen, so etwa diese Denkmale unter staatliche Aufsicht zu 

stellen, bauliche Maßnahmen anzuordnen und dergleichen. 

: 
(2) D~e Anordnungen gemäß Abs. 1 können durch Verordnung oder Bescheid 

getroffen werden. In Verfahren gemäß Abs. 1 kommt dem Bundesdenkmal­

amt Parteistellung zu. 

(1) Zur Vermeidung der Gefährdung und Beeinträchtigung des Bestandes oder 

Erscheinungsbildes von unbeweglichen Denkmalen durch Veränderung.in 

ihrer Umgebung (z.B. durch Anbringung von Reklameschildern, Schau­

kasten, AufSChriften, Errichtung von Kiosken, Tankstellen und sonsti­

gen störenden Bauten) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag 

des Bundesdenkmalamtes oder - lUligl1chs't im Einvernehmen mit dem Bun­

desdenkmalamt - von sich aus Verbote zu erlassen. 
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(2) Soweit Verbote durch Bescheide erlas5cn werden, steht die Heru­
fung an den Landeshauptrnann und in weiterer Folge an den Bundesmini­
ster fürWissenschaft und F9rschung offen. Das Bundesdenkmalamt hat in 
diesem Verfahren ParteisteIJung. 

§ 9. (J) Werden bisher verborgen gewesene Gegenstände, die in­
folge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig den Beschrän­
kungen dieses Gesetzes unterliegen könnten, aufgefunden, so hat der Fin­
der und im Falle einer BaufHhrung der verantwortliche Bauleiter und, 
wenn der Grundbesitzer hievon Kenntnis erlangt hat, auch die~er der Be­
zirksverwaltungshehördc, dem Biirgermeister oder der nächsten Di~nst­
stelle der Bundesgcndarrncrie bzw. Bundespolizei sofort, spätestens aber 
an dem der Auffindung folgenden Tage, Anzeige zu erstatten. 

(2) Der Bür.germeister oder die Dienststelle der Bundesgendarmerie 
bzw. Bundespolizei haben ohne Verzug die Bezirksverwaltungsbehörde. 
diese das Bundesdenkmalamt von dem Fund in Kenntnis zu setzen. 

-AA-

f q 

f&, ~ 9 

(2) Die Anordnung der Veränderung oder Entfernung bereits bestehender 

Veränderungen in der Umgebung ist nur dann mBglich, wenn einem be­

hördlichen Verfahren zur Bewilligung der Errichtung, Aufstellung, ' 

Anbringung oder dergleichen das Bundesdenkmalamt nicht beigezogen war 

oder, falls es beigezogen war, es sich in diesem Verfahren (oder 

spätestens vor Baubeginnschriftlich gegenüber dem Eigentümer) gegen 

die Bewilligung ausgesprochen hat. Mit Ausnahme jener Fälle, in denen 

das Bundesdenkmalamt sich gegen die Bewilligung ausgesprochen hat, 

ist der Eigentümer des Objektes, das von der Veränderung oder Zer­

stBrung aufgrund dieses Absatzes betroffen ist, hinsichtlich. der be­

reits gemachten Aufwendungen sowie der notwendigen Aufwendungen zur 

Herstellung des angestrebten Zustandes zu entschädigen. Die Erlassung 

von Verboten gemäß Abs. 2 bedarf des Antrages oder des Einvernehmens 

mit dem Bundesdenkmalamt. 

(3) Verbote gemäß Abs. 1 und 2 können durch Verordnung oder durch Be­

scheid erlassen werden. In den Verfahren kommt dem Bundesdenkmala~t 

Parteisteilung zu. 

(1) Werden auf oder unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Bodendenkmale' 

aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens aber an 

dem der Auffindung folgenden Tag dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die 

Meldung ,kann innerhalb der erwähnte,n Frist wahlweise auch an die für 

den Fundort zuständige Bezirkverwaltungsbehörde,' an eine der nächst­

gelegenen Dienststellen der Bundesgendarmerie oder Bundespolizei, an 

den zuständigen Bürgermeister oder an eines jener öffentlichen Museen 

erfolgen, die vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung durch 

Verordnung bezei~hnet werden; diese Stellen haben das Bundesdenkmal­

amt von der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu setzen, daß 

bei diesem die Nachricht spätestens am dritten Werktag nach Erstat­

tung der Meldung vorliegt. 
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§ 10. (1) An dem Zustand der FundsteIle und der aufgedeckten 
Gegenstände darr vor der Untersuchung durch Organe des Bundesdenk­
malamtes, höchstens aber durch fünf Werktage nach Erstattung der An­
zeige. nichts geändert werden, es sei denn Gefahr im Verzug oder ein 
schwerer wirtschaftlicher Nachteil aus der Unterbrechung der Arbeiten zu 

befürchten, 
(2) Soweit nicht die Bestimmung des § 2 zur Anwendung kommt, 

entscheidet das Bundesdenkmalamt. ob die Fundgegenstände den Be­
stimmungen dieses Geset7.es unterliegen, Bis zu diescr Entscheidung, 
Ilingstcns aher auf die Daucr eillcs Monats von der erfolAten Allzeige an 

gcrcchnct. untcrlicgcll die UcgclI~t:illdc, d~n Bcstimll1ungcn der §~ 4 S 
und 6, - ,~ ,. 

~ 11. (I) AII~",lahllll'~I'1I 111111 Z\\I'l'J..I' 111'1 Fllltll'\'kllll!: 1I11ll1llltn" 
SlIdlllllA hl·IVI"',lil.:III:1 1I11t1,lIl1hl'\\I'I~lidll'l I h'lIklllall' .liil "'n 11111 lIIit Bl'\ltil, 

Iigung dcs lJulldcsdcllklllalallltcs vOIgcllllllllllcn \\'l'nlcn. 

(2) Das Bundesdcnkmalamt ist berechtigt. die Ausgraböngen fach­
männisch zu überwachen. 

~Al..., 9 9 

(2) Die Pflicht zur Anzeige hat der Finder, der Eigentümer des Grund­

stückes, der Eigentümer eines allfälligen Baurechtes, der (die) 

Mieter oder der (die) Pächter des konkreten Grundstückteiles sowie im 

Falle einer Bauführung der örtlich verantwortliche Bauleiter. Die 

Anzeige durch eine dieser Personen befreit die übrigen. 

(3) Der Zustan.d der Fundstelle und der aufgefundenen Gegenstände (Funde) 

ist bis zum Ablauf von acht Werktagen ab erfolgter Meldung unver­

ändert zu belassen, wenn nicht Organe des Bundesdenkmalamtes oder 

seine Beauftragten diese Beschränkung zuvor aufheben oder die Fort­

setzung von Arbeiten gestatten, es sei denn Gefahr für Leben und Ge­

sundheit von Menschen oder für die Erhaltung der Funde im Verzug. 

Diese Anordnungen bedürfen keines Bescheides sondern lediglich des 

Festhaltens in einer Niederschrift (Amtsvermerk). 

(4) Besteht Gefahr, daß bewegliche Fundgegenstände abhanden kommen könn­

ten, sind diese vom Finder in sicheres Gewahrsam zu nehmen oder -. 

möglichst einer der in Abs. 1 genannten Stellen - zur Aufbewahrung zu 

übergeben. Ansonsten sind das Bundesdenkmalamt oder seine Beauftrag­

ten berechtigt, 'die Funde 'zu be~gen sowie die notwendigen Maßnahmen 

zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem 

Grundstück vorhandener oder vermuteter Bodendenkmale zu treffen. 

(5) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen vom Zeitpunkt des Auf­

findens bis zum Abschluß der in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, 

längstens aber auf die Dauer von sechs Wochen ab Einlangen der Fund­

meldung beim Bundesdenkmalamt, den Beschränkungen dieses Bundes­

gesetzesund zwar während dieser Zeit einheitlich gemäß den Bestim­

mungen bei Unterschutzstellungen durch Bescheid (S 3 Abs. 1). Bis zum 

Ende dieser Frist hat das Bundesdenkmalamt auch' in jenen Fällen, in 
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denen es sich um Gegenstände handelt, für die ansonsten die Bestim­

mungen des § 2-Abs. 1 zum Tragen kommen wUrden, zu entscheiden, ob 

die Bodendenkmale weiterhin den Beschränkungen dieses Gesetzes (in 

allen Fällen nach den Rechtsfolgen für Unterschutzstellungen"durch 

Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unterliegen; einem Rechtsmittel kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu. 

(6) Unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 sind Finder, Eigentümer, 

dinglich Verfügungsberechtigte oder unmittelbare Besitzer des Fund­

grundstückes verpflichtet, die auf diesem aufgefundenen beweglichen 

Gegenstände über Verlangen des Bundesdenkmalamtes - befristet auf 

läng~tens" zwei Jahre - zur Wissenschaftlich,en Auswertung und Dokumen­

tation zur Verfügung zu stellen. Werden bei Nachforschungen und Gra­

bungen, die durch Organe von Gebietskörperschaften (Bund,.Land, Ge­

meinde) oder auf deren Anordnung bzw. mit deren Mitteln durchgeführt 

werden, bewegliche Gegenstände gefunden, die so lange im Boden ver­

borgen gewesen sind, daß ihr E~gentümer nicht mehr ermittelt werden 

kann, besteht überdies ein Ablöserecht dieser Gebietskörperschaften 

auch am Anteil des Liegenschaftseigentümers (399 ABGB). Das gleiche 

gilt auch für jene Fälle, in denen dem Bund gemäß § 400 ABGB im Hin-

blick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen Anteil zugefallen 

ist. Der Grundeigentümer hat im Ealle' der gän~lichen oder teilweisen 
, " ,~. 

Ausübung des' Ablöserechts Anspruch auf einen im redlichen Verkehr 

üblichen Abfindungspreis in Höhe des im Inland voraussichtlich er­

zielbaren höchsten Verkaufspreises an Letztkäufer. Bei Nichteini~ng 

ist ein schiedsgerichtliches Verfahren nach den Bestimmungen des 'ge­

richtlichen Verfahrens außer Streitsachen durchzuführen. 

(7) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen gelten die Bestim­

mungen dieses Paragraphen auch für jene Grabungen, die entgegen den 

Grabungsbestimmung~n des § 10 durchgeführt werden. 
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(1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grun­

des unter Wasser (Grabung) und sonstige Nachforschungen an Ort una 

Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und un-. 

beweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche dürfen nur 

mit Bewilligung des Landeshauptmannes vorge~ommen werden, soweit 

Abs. 2 nichts anderes vorsieht. Eine derartige Bewilligung kann nur 

an Personen erteilt werden, die ein Universitätsstudium der Fächer 

Ur- und Frühgeschichte oder Klassische Archäologie als Hauptfach ab­

solviert haben oder die vor einer Kommission, bestehend aus Vettre­

tern des Landeshauptmannes, des Bundesdenkmalamtes und einschlägiger 

Fachinstitute der Universitäten durch eine Prüfung einen Befähigungs­

nachwei~ erb~acht haben; Art und Vorgang der'Prüfung sind vom Bundes­

minister für Wissenschaft und FOrschung durch Verordnung zu regeln. 

Bewilligungen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkungen, Auf­

lagen und Sonder regelungen verbunden sein (hinsichtlich Fläche und' 

Tiefe, Art der Durchführung, Meldepflichten, Kontrollen etc.). Der 

Landeshauptmann hat das Bundesdenkmalamt von der erteilten Bewil­

ligung unverzüglich in Kenntnis zu satzen. 

(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, der Bundes- und Landesmuseen, der 

Universitätsinstitute, des Osterreichischen archäologischen Institu­

tes und der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, die eines 

der in Abs. 1 umrissenen Studien absolviert haben, bedürfen zur Vor­

nahme von Grabungen keiner Bewilligung gemäß Abs. 1. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Berechtigten haben den Beginn der Grabungen 

(sowie allfällig vorangehender Untersuchungen) auf einem Grundstü~k 

bzw. auf mehreren zusammenhängenden Grundstücken dem Landeshauptmann 

sowie dem Bundesdenkmalamt unverzüglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmungen des § 9 anzuzeigen. 

Bewilligungen und Anzeigen im Sinne des Abs. 1 und,3 ersetzen die 

Anzeigepflicht gemäß § 9 nicht, doch trifft im Falle von Grabungen, 
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die nach den Bestimmungen des § 10 durchgefüh~t werden, die Melde­

pflicht nur den Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Folgefunde 

sind dem Bundesdenkmalamt lediglich einmal jährlich, spätestens drei 

Monate nach Ablauf des Jahres, in denen der jeweilige Fund erfolgte, 

zu melden. Die Meldungen haben in Form und Umfang wissenschaftlichen 

Grundsätzen der Forschung und Dokumentation zuentsprechend. 

(S) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Veränderungen und Zerstö­

rungen an Bodendenkmalen nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies 

durch eine wissenschaftliche Grabungsarbeit unvermeidlich und daher 

notwendig ist. Unterliegt das Bodendenkmal den Beschränkungen dieses 

Gesetzes gemäß § 2 Abs. 1 (Unterschutzste-llung kraft gesetzlicher 

Vermutung) oder gemäß § 3 Abs. 1 (Unterschutzstellung durch Bescheid) 

bedarf die Grabung wegen der damit zwangsläufig verbundenen Verände­

rungen und Zerstörungen auch jeden Fall auch der Bewilligung des Bun­

desdenkmalamtes gemäß § S·Abs. 1.· 

(6) Dem ~undesdenkmalamt sowie dem Landeshauptmann ist überdies in regel­

mäßigen Abständen (wenigstens 3 Monate nach Ablauf jedes Kalender­

janres) über durchgeführte Grabungen ein umfassender Bericht mit 

allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, 

Phot os und sonstigem Dokumentationsmaterial vorzulegen. Hinsichtlich 

der. bei Grabungen gemachten Funde sowie der Untersuchungsergebnisse 

besteht zwischen dem Bundesdenkmalamt und dem Landeshauptmann eine 

gegenseitige Informationspflicht, der spätestens bis zum Ende des dem 

Fund (dem Abschluß der Untersuchung) folgenden Jahr nachzukommen 

ist. 

(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehenden Anzeigen und Berichte 

gemäß den §§ 9 und 10 (einschließlich der Ergebnisse der vom Bundes­

denkmalamt selbst gemachten Funde) aus dem gesamten Bundesgebiet 

in einer Fundkartei zu sammeln sowie im Rahmen eines jähr­

lichen Druckwerkes als übersichtliche Gesamtdokumentation zusamruenzu­

fassen. Die Zeit zwischen dem erfolgten Fund und der Aufnahme in die 

Dokumentation soll fünf Jahre nicht überschreiten. 
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(8) Soweit Bodendenkmale, ~uch wenn sie sich noch unter der Erdoberfläche 

befinden, unter Denkmalschutz stehen (jedoch nicht bloß kraft gesetz­

licher Vermutung gemäß § 2'Abs. 1) oder soweit GrundstUcke zu Fund­

hoffnungsgebieten erklärt wurden (§ 11) bedarf die Verwendung von 

Metallsuchgeräten auf diesen GrUndstUcken - ausgenommen durch die in 

Abs. 1 und 8 erwähnten Personen (und ihrer Beauftragten) im Rahmen 

ihrer Grabungs- und Untersuchungsberechtigungen - der Bewilligung des 

Landeshauptmannes, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten zur Be­

seitigung von das Leben und Gesundheit oder das Eigentum plHtzlich und 

unerwartet auftauchenden Gefahren. In diesem Falle können,die Arbeiten 

bei umgehender Mitteilung an die in § 9 Abs. 1 genannten Behörden oder 

Einrichtungen durchgefUhrt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich 

an das Bundesdenkmalamt sowie den Landeshauptmann weiterzuleiten 

haben. 

(9) Hinsichtlich der Grabungs- bzw. Untersuchungstätigkeiten der Berech­

tigten haben zwischen Landeshauptmann und Bundesdenkmalamt möglichst 

unverzUglich nach Beginn dieser Tätigkeit - sowie auch weiterhin be­

gleitend - Informationen zu erfolgen. 

10) Grabungen im Auftrag des Bundesministers fUr Wissenschaft und For­

schung oder des Landeshauptmannes unterliegen keinen Beschränkungen 

aufgrund dieses Gesetzes, wenn sie in Vollziehung dieses Gesetzes er­

folgen; von den allfälligen Fundergebnissen ist dem Bundesdenkmalamt 

bzw. dem Landeshauptmann innerhalb von 6 Monaten nach Abschluß der 

Grabungen eine Meldung analog den Bestimmungen des Abs. 4 zu übermit­

teln. 

(1) Der Landeshauptmann kann Grundflächen, unter deren Oberfläche - ge­

stützt auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse und ~rkenntniss _ 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Bodendenkmale, deren Erhaltung im 

öffentlichen Interesse gelegen wäre, zu erwarten oder sogar in hohem 

Maße gesichert sind - mit Verordnung zu Fundhoffnungsgebiecen er­

klären. Dies gilt ebenso fUr Grundstücke, welche unter einer Wasser­

oberfläche liegen. Die Erklärung zu Fundhoffnungsgebieten ist weiters 

auch hinsichtlich Grundstücken möglich, bei denen darunter befind-
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-)l- fu 
liehe Bodendenkmale bereits gemäß § 2 oder § 3 unter Denkmalschut~ 

stehen. Den von der Verordnung betroffenen Grundeigentümern ist 

wenigstens sechs Wochen vor 'Erlassung der Verord~ung' (zumindest nach 

ortsüblichem Anschlag) Gelegenheit zu geben, sich zur beabsichtigten 

Erklärung ihres Grundstückes zum Fundhoffnungsgebiet zu äußern. Die 

Streichung eines Grundstückes als Fundhoffnungsgebiet erfolgt gleich­

falls durch Verordnung. Die Bestfmmungen der §§ 9 und 10 dieses Ge­

setzes bleiben davon unberührt. 

(2) In Fundhoffnungsgebieten ist jede Veränderung der 'bisherigen Bewirt­

schaftung oder Nutzung, die eine grundlegende Veränderung der oberen 

Erdschichten bewirkt' (etwa Erd- und Bauarbeiten, Rigolen, Rodung, 

Umackerung bisher als Weide genutzter Grundstücke und dergleichen) 

drei Monate vor Durchführung dem Landeshauptmann zu melden. Der Lan~ 

deshauptmann ist berechtigt, jederzeit für einzelne Grundstücke 

fnnerhalb eines Fundhoffnungsgebietes oder aber fUr ganze Fund­

hoffnungsgebiete auf die spezifischen Verhältnisse abgestimmte beson­

dere Vorschriften zu erlassen. Aufgrund dieses Absatzes ergehende Be­

scheide sind auch dem Bundesdenkmalamt zuzustellen, dem Parteistel­

lung,zukommt. 

(3) Dem Bundesdenkmalamt steht das Recht zu, Anträge auf Erklärung zu 

Fundhoffnungsgebieten (Abs. 1) oder zur Erlassung besonderer Vor­
schriften (Abs. 2) zu stellen. 

(4) Erklärungen zu Fu~dh~.ffnungsgebieten (Abs. 1) sind über Mitteilung 

des Landeshauptmanns im Grundbuch von Amts wegen ersichtlich zu 

machen. Bei der Streichung als Fundhoffnungsgebiet ist die Ersicht­

lichmachung über Mitteilung des Landesh~uptmanns von Amts wegen zu 
löschen. 

· ' 
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§ 12. Jcdermann i~t verpflichtct. zur Ermittlung und AuHindung 
von Denkmulcn und zur Vcrzcichnung sowic zur ßCllufsichtigUFlg (Kon­
trollc) vorhandencr Dcnkmalbcständcdcr im § I bC7.eichnctcn Art dcm 
Bundcsdenkmalamt und dessen Organen alle gcfordcrten Auskünfte zu 
ertcilcn und diesen (samt Hilfspcrsoncn) die Besichtigung und die wisscn­
schaftliche Untersuchung dcr in Frage kommendcn Denkmale und ver­
mutetcn Uodenfundc zugestatlcn, 

-Aß-

~ Al 

(Al 

(1) Jedermann isc verpflichtet, zur Ermittlung und Auffindung von Denk­

malen und zur Verzeichnung, zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Be­

wahrung (Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 bezeichneten 

Arc dem Bundesdenkmalamt und dessen Organen alle gefordercen Aus­

künfte zu erteilen und diesen (samt Hilfspersonen) die Besichtigung 

und wissenschaftliche Untersuchung der in Frage kommenden Denkmale 

und vermutecen Bodenfunde zu gestatcen. Hiezu zählt auch die Gestat­

tung von Restaurierproben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In 

den Fällen der mittelbaren Bundesverwaltung sind Berechtigte neben 

dem Bundesdenkmalamt auch der Landeshauptmann sowie d~e Bezirksver­

waltungsbehörde und deren Organ~ (samt Hilfspersonen). 

(2) Eigentümer oder sonstige für die Inscandhaltung geschützter Denkmale. 

Verantwortliche sind überdies verpflichtet, dem am Bundesdenkmalamt 

über Befragen Schäden und Mängel, die an diesen beweglichen oder un­

beweglichen Denkmalen auftreten, vor allem dann, wenn die Erhaltung 

gefährdet i~t, zu nennen und hierüber (auch hinsichtlich der Ursache) 

~glichst genaue Auskünfce zu geben. 

(3) Das Bundesdenkmalamt sowie der Landeshauptmann sind berechtigt, alle 

Ausgrabungen fachmännisch zu überwachen (oder durch Bevollmächtigce 

(Konsulenten) überwachen zu lassen), sie kHnnen - soweit zur wissen­

schaftlichen Untersuchung oder zur Rettung von Denkmalen notwendig -

solche Grabungen auch selbst. durchfUhren (oder durchführen lassen) 

bzw. bei Grabungen Dritter mitwirken. 

(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergebnisse seiner Forschun­

gen und Dokumentationen - .~o weit dies ohne Beeinträchtigung seiner 

sonstigen Obliegenheiten und auf Grund der sonstigen gesetzlichen'Be­

stimmungen, wie etwa de~ DatenschutzgesetZfS, möglich ist - vor allem 

fUr wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
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§ 13. Obcr Berufungen gegen Bescheide des Bundesdenkmalam­
tes, die nuf Gmnd diescs Bunde~gesetzes ergellen, entscheidet der Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung. 

§ 14. (I) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. I und § 5 
Abs. I ein Denkmal zerstört, i~t. wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimlllung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist. vom Gericht 
mit ciner Geldstrafe bis zu }(i() Tagessätzen zu bestrafeIl. Neben der Geld­
strafe ist fiir den Fall. daß die im Abs. 6 vorgesehene Wiederherstellung 
nicht verfiigt oder die zwar verfügte Wiederherstellung vorsätzlich trotz 
förmlicher Mahnung nicht vorgenolllmen wird, auf eine:; Wertersatzstrafe 
zu erkennen. Unter diesen Voraussetzungen ist auf eine Wertersatzstrafe 
auch dann zu erkennen. wenn die Tat nach eincr andcren Bestimmung mit 

-Af-

fA3 

f )4 

~ A2, § J3, ~jLt -

(5) Vom Landeshauptmann kannen im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt 

fUr jeden politischen Bezirk ehrenamtliche Mitglieder, einer MDenkmal­

wacht" bestellt werden. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, Denk­

malen drohende Gefahren der Veränderung oder Zerstörung dem Bundes­

denkmalamt, dem Landeshauptmann und der Bezirksverwaltungsbehörde zur 

Kenntnis zu bringen. Mitglieder der Denkmalwacht sind mit einem Aus­

weis auszustatten. Nähere Bestimmungen sind vom Bundesminister fUr 

Wissenschaft und Forschung durch Verordnung zu regeln. 

(1) Sämtliche Bescheide, die aufgr~nd dieses Bundesgesetzes ergehen, .sind 

schriftlich zu erlassen. 

(2) In Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 über beantragte Veränderungen eines 

Denkmals kann das Bundesdenkmalamt mit Bescheid feststellen, welche 

Detailmaßnahmen keines gesonderten ergänzenden Bescheides sondern 

lediglich des Einvernehmens mit dem Bundesdenkmalamt bedürfen. Wird 

in angemessener Zeit kein Einvernehmen erzielt, hat das 

Bundesdenkmalamt die strittigen Maßnahmen durch Bescheid zu regeln. 

(3) Uber Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde ent­

scheidet der Landeshauptmann, gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes 

und des Landeshauptmanns steht die Berufung an den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung zu. 

(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 ein Ein­

zeldenkmal oder eine Mehrheit von Denkmalen (Ensemble, Gesamtanlag~, 

Sammlung) zerstört, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Be­

stimmung mit strengerer gerichtliCher Strafe bedroht ist, vom Gericht 

m~t einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Neben der 

Geldstrafe ist für den Fall, daß die in Abs. 6 vorgesehene Wiederher­

stellung nicht verfügt oder die zwar verfügte Wiederherstellung vor-
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strengcrcr gerichtlichcr Strafe bcdroht ist. Die Ilühe der Wertersatzstrafe 
hat entweder den Kosten, die zur Wiedcrherstellung odcr zur Herstellung 
eines gleichwertigen Gcgenstandes aufgewendct hättcn werden müssen, 
oder dem höheren durch die Tat erzielten Nutzcn zu cntsprechcn. Die 
Wertersatzst~afe ist allen an der Tat Bcteiligtcn unter Bedachtnahme auf 
die Grundsätze der Strafbemessung (§§ 32 bis 35 StGB) anteilsmäßig auf­
zuerlegen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Wertersatzstrafe isl auf 
eine Ersatzfreiheitsstrafe zu erkennen, deren Höchstmaß sechs Monate 
nicht übersteigen darf. Das Strafverfahren obliegt den Gerichtshöfen 
erster Instanz. § 207 ades Finanzstrafgesetzes, BGBI. Nr. 12911958. in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 335/1975. gilt dem Sinne 
nach. 

(2) Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 4, des § 5 
Abs. I oder dl..'S § 6 Abs. I und 5 Veriinderullgen an einem Dcnkmal vor­
nimmt, veräußert, bclnstet oder erwirbt, ferner wer die gemiiß ~ 7 unge­
ordnetcn Maßnahmcn zu verhindern oder zu verciteln sucht oder einer 
Anzeigcpflicht nicht nachkommt, wird, sofcrn dic Ilandlung nicht gcricht­
lich stmfhar ist, von der Bezirksvcrwaltungsbchiirde mit Geldstrafc von 

10 000 S bis 100 (J()O S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen hcstraft. 
Auch können dic aus einer Smnmlung gcmäß § 4 Abs. ~ ohne Bewilligung 
l!.cmäß § 6 Abs.5 vcriiul.krlcn Gegenstände Hi .. \"e .. rallen crldHrt werden. 

-20-
~A4 

sätzlich trotz fHrmlicher Mahnung nicht vorgenommen wird, auf eine 

Wertersatzstrafe zu erkennen. Unter diesen Voraussetzungen ist auf 

eine Wertersatzstrafe auch dann zu erkennen, wenn die Tat nach einer 

anderen Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist. 

Die HHhe der Wertersatzstrafe hat entweder den Kosten, die zur Wie­

derherstellung oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstandes' 

aufgewendet hätten werden müssen, oder dem h6heren durch die Tat er­

zielten Nutzen zu entsprechen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der 

Tat Beteiligten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Strafbemes­

sung (§§ 32 bis 35 StGB) anteilsmäßig aufzuerlegen. Für den Fall der 

Uneinbringl1chkeit der Wertersatzstrafe ist auf eine Ersatzfreiheits­

strafe zU,erkennen, deren H6cnstmaß sechs Monate nicht übersteigen 

darf. Das Strafverfahren obliegt den GerichtshHfen 1. Instanz. 

§ 207 ades Finanzstrafgesetzes. BGBI. Nr. 129/1958, in der Fassung 

des Bundesgesetz~s BGBI. Nr. 335/1975, gilt dem Sinne nach. Außer in 

Fällen der Unterlassung der Instandhaltung in der offenbaren Absicht, 

ein Denkmal zu zerstHren (§ 4 Abs. 1 lit. a) dritter Satz) hat das 

Gericht in allen Fällen, in denen ein Denkmal (Ensemble, Gesamtan­

lage, Sammlung) durch die strafbare Handlung zerstHrt wurde, das Bun­

desdenkmalamt (soweit dies noch nicht geschah) zur Klarsteilung, ob 

im Sinne des § 4 Abs. 1 lit. a) erster Satz eine Zerst6rung (eines 

Einzeldenkmales, eines Ensembles, einer Gesamtanlage oder Sammlung) 

oder nur die Veränderung eines Denkmals erfolgte, um Feststellung 

gemäß § 4 Abs. 1 lit. a) zweiter bzw. dritter Satz zu ersuchen, ob 

die Erhaltung der Reste des' Denkmals (Einzeldenkmals. Ensembles, 

Gesamtanlage, Sammlung) noch im Hffentllchen Interesse gelegen ist 

(oder nach Abschluß der strafbaren Handlung noch war). Für die Dauer 

dieses Feststellungsverfahrens wird die "Verjährung unterbrochen. 

(2) Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 4, des § 5 Abs. 1 

oder des § 6 Abs., 1 und 5 ein Denkmal verändert, veräußert, belas4et 

oder erwirbt, ferner wer die gemäß § 7 oder dem nachstehenden Ab~. 6 

angeordneten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht oder 

einer Anzeigepflicht nicht nachkommt, wird, sofern die Handlung nicht 

gerichtlich strafbar ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld­

strafe von 10.000,-- S bis 100.000,-- S oder mit Arrest bis zu sechs 

Wochen bestraft. Auch kHnnen die aus einer Sammlung gemäß § 4 Abs. 3 

ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräuBertenGegenstände fUr verfal­

len erklärt werden. 
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(3) Wer in andercr Weise dcn Vorsc·hriflen dicl'el' Gesctzes od~'r den 
nuf Grund dieses Gesctzes erlassencn Anordnungcn zuwidcrhandelt, wird 
von der Bezirksvcrwaltungsbchörde mit Gcldstrafe von 5 000 S bis 
30000 S oder mit Arrcst bis zu 14 Tagen bestraft. 

(4) Wer vorsiitzlieh zu einer nach Abs. 1,2 odcr 3 strafbaren HaJid­
lung anstiftet odcr dazu Hilfe leistet, untcrliegt den dort festgelegten Stra­
fen. 

(5) Die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG 1950 beginnt bei 
den in den Absätzen 2 bis 4 aufgczählten Delikten erst ab dem Zeitpunkt, 
zu dem das Bundesdcnkmalamt von den uncrlauht vorgcnommenen 
Handlungen oder Unterlassungen Kenntnis erlangt hat und die sehuldtra­
gcndc Person allsgcforst"ht ist; dic Frist cndct jedcnfalls drci Jahrc n:tch 
Ucclllfigung dcr Tat. 

(6) Auf Antrag des Bundesdcnkmalamtes kanll die zuständige Be­
zirksvcrwaItungsbehörde verfügcn, daU der Schuldtragende auf seinc Ko­
sten den der letzten oder den schon einer frühcr von ihm verschuldeten 
widerrcchtlichcn Änderung oder Zcrstörung unmittelhar vorausgegange­
nen Zustand des Denkmals. soweit dies nadl der jcwciligcn Sachlage 
möglich ist. wiedcrherzustcllcn hat. Gegcn Beschcide dieser Art il't die 
Berufung an den Landeshauptmann und gegen dessen Entschcidung die 
Berufung an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu­
lässie. 

~(7) Im Strafverfahren gcmiiß Abs. 2 his 4 und im Verfahren nach 
Abs. 6 sind erforderlichenfalls Äußerungen des Uundesdenkmalamtes 
einzuholcn, dem auch in den genannten Verfahren das Berufungsrecht zu­
sIeht. 

§ 15. Die gemiiß § 14 eingehcnden Gelder fallen dem Bund Zll und 
sind für die Förderung der Dcnkmalpllegc zweckgebundcn. 

-2A- ~)4 f J.f 
I ' 

f ,Jf 

(3) Wer in anderer Weise den Vorschriften dieses Gesetzes oder den auf­

grund dieses Gesetzes erlassenen Anord~ungen zuwider handelt, wird 

von der Bezirksverwaltungsbehörde mi,t Geldstrafe von 5.000,-- S bis 

30.000,-- S oder mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft. 

(4) Wer vorsätzlich zu einer nach Abs. 1, 2 oder 3 strafbaren Handlung 

anstiftet oder dazu Hilfe leistet, unterliegt den dort festgelegten 

Strafen. 

(5) Die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG 1950 beginnt bei den in 

,den Absätzen 2 bis 4 aufgezählten Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu 

dem das Bundesdenkmalamt von den unerlaubt vorgenommenen Handlungen 

oder Unterlassungen Kenntnis erlangt hat und die schuldtragende 

Person ausgeforscht 1st; die Frist endet jedenfalls drei Jahre nach 

Beendigung der Tat. 

(6) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zuständige Bezirksverwal­

tungsbehörde verfügen, daß der Schuldtragende auf seine Kosten den 

der letzten oder den schon einer früher von inm verschuldeten wider­

rechtlichen Änderung oder Zerstörung unmittelbar vorausgegangenen Zu­

stand des Denkmals, soweit dies nach der jeweiligen Sachlage möglich 

ist, wiederherzustellen hat. 

(7) In Strafverfahren gemäß Abs. 2 bis 4 und in Verfahren nach Abs. 6 

sind erforderlichenfalls Äußerungen des Bundesdenkmalamtes einzuho­

len, dem auch in den genannten Verfahren das Berufungsrecht zusteht. 
~ 

(8) Die Organe des öffentlichen Slcherheitsdienstes haben bei der Voll­

ziehung dieses Gesetzes mitzuwirken. 

Die gemäß § 14 eingehenden Gelder fallen dem Bund zu und sind für die 

Förderung der Denkmalpflege zweckgebunden. 
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§ 16. Der Denkmalbeirat ist ein Gremium 7.ur Bl'nttung des Bun­
desdenkmalnmtes bei der Lösung von Fragen des Dcnkmalschutzes und 
der Denkmalpflege. StändJge Mitglieder werden vom Bundesminister für 
Wissenschaft lind Forschung aus Vertretern der facheinschlägigen Wis­
senschaften (Kunstgeschichte. Architektur, Bau1wnsI. Raumplanung, Be­
triebswirtschaft u~w.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bun­
desminister für Bauten und Technik. die Bundes-Ingenicurkalllmer sowie 
der Kunstsenat können je ein ständiges Mitglied entsenden. Nach Art und 
Lage des Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder je ein Vertre­
ter des Bundeslandes lind der Gemeinde, des Fremdenverkchrs (Kammer 
der gewerblichen WirtsclUlCt). bei kirchlichem Eigcntulll ein Vertreter der 
betrcCfenden gesetzlich anerkannten Kirche oder. Heligionsgesellschaft 
und schließlich auch Vertreter von Vereinen, deren Vereinsziel auf die 
Erhaltung von Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Bedeu-

tung) ausgerichtet ist. beizu7.iehen. Der Denkmalbeirat kann mich in Aus­
schüssen zusanllnentreten. Nähere Bestillll11uligen iiher Zus;lI11mcnset­
zung und die Aufgahen des Denkmlliheirates sowie seine Geschiihsord­
nung sind vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung dmch 
Verordnung zu regeln. Jedes ständige Mitglied des Denkmalbcirates kann. 
über Ersuchen des Bundesministers Hir Wissenschaft und Forschung oder 
des Bundesdenkmalamtes zur Beratung (als Konsulent) oder zur Abgabe 
eines Gutachtens (als Sachverständiger) beigezogen ~.erden. 

-2Z 

~)~ 

flh 

(1) Der Denkmalbereit ist ein Gremium 'zur Beratung des Bundesdenkmalamtes 

bei der Lösung von Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 

Ständige Mitglieder werden vom Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung aus Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften (Kunst­

geschichte; Architektur, Baukunst, Raumplanung, Betriebswirtschaft 

usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundesmini'ster für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der 

Kunstsenat können je ein ständiges Mitglied entsenden., Nach Art und 

Lage des Denkmals sind f,erner als nicht ständige Mitglieder je ein 

Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenverkehrs 

(Kammer der gewerblichen Wirtschaft), bei kirchlichem Eigentum ein 

Vertreter der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli­

gion~gesellschaft und schließlich auch Vert'reter vo~ Vereinen, deren 

Vereinsziel auf die Erhaltung von Kulturgütern (einschließlich sol­

cher von lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denk­

malbeirat kann auch in AusschUssen zusammentreten. Nähere Bestimmun­

gen über Zusammensetzung und die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie 

seine Geschäftsordnung sind vom Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung durch Verordnung zu regeln. Jedes ständige ~litgl1ed des 

Denkmalbeirates kann über Ersuchen des Bundesministers fUr Wissen­

schaft und Forschung oder des Bundesdenkmalamtes zur Beratung (als 

Konsulent) oder zur Abgabe eines Gutachtens (als Sachverständiger) 
beigezogen werden. 

(2) 

(3) 

FUr die Erstellung von Gutachten, die für Äußerungen aufgrund der Be­

stimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 notwendig werden, sowie für Guta~hten 

aufgrund von Ersuchen des Bundesdenkmalamtes oder des Bundesministers 

fUr Wissenschaft und Forschung stehen den Mitgliedern des Denk­

malbeirates .Gebühren analog den Gebühren für Sachverständige nach dem 

Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

In Fällen, in denen der Denkmalbeirat zu hören ist (§ 5 Abs. 2 und 3) 

beträgt die Frist zur Äußerung drei Monate, anderenfalls anzunehmen 

ist, daß der Denkmalbeirat sich nicht mehr zu äußern gedenkt. 
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§ 17. In allen Fällen, die Archivalien betreffen. tritt an die Stelle 
des Bundesdenkmalamtes das Archivamt und an die Stelle des Bundesmi­
nisters für Wissenschaft und Forschung der Bundeskanzler. 

§ 18. Das Bundesgesetz vom 5. Dezember 19\8, StGB!. Nr.90, 
betreffend das Verbot der Ausfuhr und der Veriiußerung von Gegenstän­
den von geschichtlicher, künstlerischer oder kullurcJler Bedeutung. in der 
Fassung der Bundesgesctze BGBI. Nr. 80/1923, BGB!. Nr. 533/1923 und 
BGB!. Nr 282/195R, blcibe unberührt, soweit es sich auf die Ausfuhr sol­
cher Gegenstände bezieht. 

§ 19. (I) Bei der Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forst­
wirtschaft, aus selbstiindiger Arbeit und aus Gewerbehetrieh kann ahwei­
chend von. den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Z. I und Abs. 3 dcs Ein­
kommensteuergesetzes 1972, BGB!. Nr.440, eine vorzeitige Abschrei­
bung im Ausmaß von 50 v. H. der im Int(!resse der Denkmalpflege für 
unter Denkmalschutz stehende Objekte aufgewendeten Anschaffungs­
oder Herstellungskosten vorgenommen werden. Der restliche Teil dieser 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist gleichmäßig auf die nächsten 
fünf Wirtschaftsjahre verteilt abzuschreiben. Die Anschafhlllg eines unter 
Denkmalschutz stehenden Objektes selbst ist nicht als Maßnahme im In­
teresse der Denkmalpflege anzusehen. Die Bestimmungen dieses Ahsat­
zes sind nicht anzuwenden auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
von denen entweder eine vorzeitige Abschreibung nach § 34 Stadterneue­
rungsgesetz, BGB!. Nr. 287/1974, oder im Sinne des § 122 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1972 vorgenommen wird. 

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpach­
tUI)g im Sinne des § 28 des Einkommenstcuergcsetzes 1972 kiinncn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die für untcr Denkmalschutz ste­
hende Objekte im Interesse der Denkmalpflege aufgewendet werden, 
entweder im Wege der gewöhnlichen Absetzung fiir Abnutzung (~ 7 des 
Einkommensteuergcsctzes 1972) abgesetzt oder auf Antrag glcichmiißig 
auf zehn Jahre verteilt werden. Die Bcstimmung Jes vorletzten Satzes des 
Abs. 1 gilt sinngemiiß. Die Bestimmungen dieses Ahsatzes üher Jie 
gleichmiiBigc Verteilung auf zchn Jahre 5inJ nicht anzuwendcn, sowcit fiir 

. die Anschaffung oder Herstellung öffentliche Mittel oder Mittel örrentli­
eher Fonds in Anspruch genommen werden. 

(3) Die Tatsache, daß Jie Allschaffungs- oder Herstellungc;kosten für 
unter Dcnkmnlschut7. stchende Ohjcktc lind im Intcrcsse dcr Dcnkmal-

ftf 

-23-
\(,f/_ 

In allen Fällen, die Archivalien betreffen, tritt an die Stelle des ßun­

desdenkmalamtes das Archivamt und an die Stelle des Bundesministers für 

Wissenschaft und Forschung der Bundeskanzler. 
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pflege aufgewendet werden. ist durch eine Bescheinigung des Bundes­
denkmlllamtes nachzuweisen. 

(4) Die durch dieses Bundesgesetz vcranlaßtclI Schriftcn sind von 
den Stl'mpclgchiihrclI. befreit. 

(5) Bcsondcre Leistungcn auf dem Gcbiet dcr Denkmalpflege kön­
nen vom Bundcsministcr für Wissenschaft lind Forschun~ durch die Ver­
leihung von Medaillcn und Diplol11cn, aber auch durch finanzielle 
Anerkennungen Vewü{uiyt \VtHU@". ' 

§ 20 Hit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, in 
Fällen, die ArChivalien betreffen, der Bundeskanzler·, 
in den Fällen der §§ 3 Abs. 2 sowie 14 Abs. 1 der Bundes­
minister für Justiz und hinsichtliah des § 19 Abs. 1,,2 

und 4 der Bundesminister für Finanzen betraut. 

-}4-

f )8 

fjq 

{ASI ftff, 
at.·S'''·l sb esti.". ....... .ft ... 

(1) Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten Schriften sind von den 

Stempelgebühren befreit. 

(2) Besondere Leistungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege können vom Bun­

desminister für Wissenschaft und Forschung durch die Verleihung von 

Medaillen und Diplomen, aber auch durch finanzielle Anerkennungen ge­

würdigt werden. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminster für 

Wissenschaft und Forschung, in Fällen, die Arcqivalien betreffen, der 

Bundeskanzler, in den Fällen der §§ 3 Abs. '2, § 10 Abs. 4 sowie § 14 

Abs. 1 der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des § 14 Abs. 8 der 

Bundesminister für Inneres und hinsichtlich des § 19 Abs. 1 und 2 der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

U b erg a n g s b e s tim m u n gen 

1. Soweit Feststellungsverfahren gemäß § 2 Abs. 1 und 2 oder § 6 Abs. 2 

am 1. Jänner 2011 anhängig sind, bleibt die gesetzliche Vermutung des 

Uffentlichen Interesses mit allen sich daraus ergebenden Rechtsf01gen 

bis zum rechtskräftigen Abschluß dieser Verfahren auch dann al'.frecht, 

wenn eine Ersichtlichmachung der gesetzlichen Vermutung im Grundbuch 

nicht erfolgt ist. 

2. Die Bestimmungen der §§ 9 - 11 treten am •••• in Kraft. Bis dahin 

bleiben die Bestimmungen der §§ 9 - 11 in der derzeiten Fassung in 
Geltung. 
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